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Vorwort

Der vorliegende Leitfaden stellt eine grundlegende Über-
arbeitung und Aktualisierung des 2014 erschienenen Ar-
beitsheftes „Kulturgüter in der Planung – Handreichung 
zur Berücksichtigung des kulturellen Erbes bei Umwelt-
prüfungen“ dar. Dieses basierte auf der 1994 veröffent-
lichten und seitdem mehrfach überarbeiteten Publikation 
„Kulturelles Erbe in der UVP“, die durch die gleichnamige 
Arbeitsgemeinschaft in einer Zeit entwickelt worden ist, 
als der Umgang mit dem kulturellen Erbe in der Umwelt-
verträglichkeitsprüfung noch Neuland war. 

Heute ist das kulturelle Erbe fester Bestandteil von Um-
weltprüfungen. Die Gesetzeslage ist eindeutig: Dieser Be-
lang ist gleichrangig mit anderen Belangen in der Umwelt-
prüfung zu behandeln. 

Gleichwohl fällt die Betrachtung des kulturellen Erbes wei-
terhin sehr unterschiedlich aus. Auch wenn die Qualität in 
der momentanen Praxis besser ist als früher, so hat sie im-
mer noch kein zufriedenstellendes Niveau erreicht. Zudem 
sind die heutigen Rahmenbedingungen und Herausforde-
rungen andere als in den 1990er-Jahren. Trotz nachvoll-
ziehbarer aktueller Bestrebungen zur Beschleunigung der 
Verfahren besteht unverändert die Notwendigkeit einer an-
gemessenen Sachverhaltsermittlung. Nur so können früh-
zeitig Konflikte erkannt und berücksichtigt werden, die zu 
einem späteren Zeitpunkt zu einer unnötigen zeit- und kos-
tenintensiven Verzögerung des Verfahrens führen würden. 

Die beiden nordrhein-westfälischen Landschaftsverbände 
haben es sich deshalb zur Aufgabe gemacht, zusammen 
mit der „Arbeitsgemeinschaft kulturelles Erbe in der UVP“ 
sowie dem Rheinischen Verein für Denkmalpflege und 
Landschaftsschutz die Publikation durch eine neuerliche 
Aktualisierung als Leitfaden fortzuführen.

Die folgenden Seiten zeigen die rechtlichen Rahmenbe-
dingungen auf und stellen die Methodik zur Erfassung, Be-
schreibung und Bewertung des kulturellen Erbes sowie die 
Einschätzung des Konfliktpotenzials und der Auswirkun-
gen von Vorhaben dar. Auch wenn dieser Leitfaden vor-
rangig auf den planerischen und rechtlichen Grundlagen 
Nordrhein-Westfalens basiert, so lässt sich die methodi-
sche Vorgehensweise auch auf andere Bundesländer über-
tragen. Damit erhalten Planende und alle mit dem kultu-
rellen Erbe in der Landschaft im weitesten Sinne befassten 
Institutionen eine praxisbezogene Arbeitshilfe, auch über 
das Instrument der Umweltprüfung hinaus. 

Besonderer Dank gilt allen redaktionell Mitwirkenden, 
denn die Handreichung entstammt einem intensiven fach-
lichen Austausch. Wir wünschen der Publikation eine gro-
ße Verbreitung und inhaltliche Wirksamkeit.

Dr. Corinna Franz

LVR-Dezernentin für Kultur und 
Landschaftliche Kulturpflege

Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

LWL-Kulturdezernentin 

Tobias Flessenkemper

Vorsitzender des Rheinischen Vereins für  
Denkmalpflege und Landschaftsschutz 

Dr. Joachim Hartlik 

Erster Vorsitzender der UVP-Gesellschaft e. V.
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Kevelaerer Appell

Die Arbeitsgemeinschaft „Kulturelles Erbe in der Umwelt-
verträglichkeitsprüfung“ hat 1996 folgende Grundsatz-
position verabschiedet. Auch wenn das kulturelle Erbe 

Nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung (UVPG) sind die Träger der dort aufgeführten Pro-
jekt-Typen verpflichtet, die Auswirkungen ihres Vorha-
bens auf die Umwelt zu ermitteln, zu beschreiben und 
zu bewerten. Die Genehmigungsbehörde muss die Er-
gebnisse der Umweltverträglichkeitsuntersuchung bei 
der Entscheidung über die Zulässigkeit des Vorhabens 
berücksichtigen. Hierzu gehören auch Auswirkungen 
auf die Kulturgüter als Bestandteile der historischen 
Kulturlandschaft, wie z. B. Bau- und Bodendenkmäler, 
Zeugnisse historischer Besiedlung, historische Wege, 
Sicht- oder Funktionsverbindungen, historische Land-
nutzungsformen wie Niederwälder und Streuwiesen 
oder daraus entstandene Landschaftselemente wie 
Knicks und Hohlwege. Die Kulturgüter genießen gesetz-
lichen Schutz.

Den gesetzlichen Verpflichtungen wird in der Praxis 
jedoch vielfach nur unzureichend nachgekommen, es 
herrscht ein großes Informations- und Vollzugsdefizit:

•	 Eine flächendeckende Erfassung und Kartierung der 
Kulturgüter liegen noch nicht vor.

•	 In den Beteiligungsverfahren zur UVP sind die Be-
lange des Kulturgüterschutzes in der Regel nicht 
oder nicht ausreichend Gegenstand der Erörterung, 
auch im Rahmen der naturschutzrechtlichen Ein-
griffsregelung wird diesem Aspekt in der Regel zu 
wenig Bedeutung geschenkt.

Daher reduziert der Projektträger häufig seine Unter-
suchungen zu den Kulturgütern auf einen minimalen 
Aufwand, der sich erfahrungsgemäß in der Aufzählung 
und Berücksichtigung der ohnehin geschützten Kultur-
denkmäler erschöpft.

Der Rheinische Verein für Denkmalpflege und Land-
schaftsschutz (RVDL) appelliert daher auf Bundes-, 
Landes-, regionaler und kommunaler Ebene

an Politik und Verwaltung,

•	 die systematische Erfassung der Kulturgüter in amt-
lichen Katastern voranzutreiben,

•	 den Wert dieser Kulturgüter durch gezielte Öffent-
lichkeitsarbeit stärker ins Bewusstsein der Bevölke-
rung und der Entscheidungsträger zu rücken,

•	 die Belange des Kulturgüterschutzes bei allen Pla-
nungen, Genehmigungs-, Planfeststellungs- und 
Zulassungsverfahren einzubringen und bei allen 
Abwägungen den Kulturgütern ein angemessenes 
Gewicht zu geben und 

•	 dabei die Bürgerinnen und Bürger frühzeitig zu be-
teiligen;

an die Heimat- und Naturschutzverbände,

•	 zu der Erfassung der heimatlichen Kulturgüter bei-
zutragen,

•	 den Wert dieser Kulturgüter der Bevölkerung und 
den Entscheidungsträgern zu vermitteln und die 
Mitwirkungsmöglichkeiten bei Planverfahren aktiv 
zu nutzen;

an die Planenden, die Fachbehörden und Heimat- 
und Naturschutzverbände,

•	 zu Beginn einer Umweltverträglichkeitsprüfung, 
d. h. bei der Festlegung des Untersuchungsrahmens 
nach § 5 UVPG, die Anforderungen des Kulturgüter-
schutzes deutlich zu machen und

•	 der betroffenen kulturhistorischen Substanz ent-
sprechend angemessene Untersuchungen der Kul-
turgüter einzufordern;

an alle UVP-Akteurinnen und Akteure,

•	 der Arbeitsgruppe „Kulturelles Erbe in der UVP“ 
Anregungen zu geben und zum Aufbau eines zent-
ralen Archivs Beispiele für Beiträge zum Kulturgü-
terschutz in Umweltverträglichkeitsstudien oder 
andere Planungs- und Entscheidungsunterlagen 
zur Verfügung zu stellen.

in Umweltprüfungen inzwischen mehr Berücksichtigung 
findet und das Informationsdefizit kleiner geworden ist, ist 
der Appell noch heute aktuell. 



Begriffe und Rahmenbedingungen

1	 Kulturelles Erbe –  
Einführung und Begriffsbestimmungen

1

Bild  1: Kaiser-Wilhelm-Denkmal, Porta Westfalica
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Das kulturelle Erbe als ein zu berücksichtigendes Schutz-
gut im Kontext von Umweltprüfungen – Umweltverträg-
lichkeitsprüfung (UVP), Strategische Umweltprüfung (SUP) 
sowie Umweltprüfung (UP) in der Bauleitplanung  – meint 
Zeugnisse menschlichen Handelns, die als solche für die 
Geschichte des Menschen bedeutungsvoll sind und die sich 
als Orte, als Raumdispositionen oder als Sachen in der Kul-
turlandschaft lokalisieren und definieren lassen.

Es umfasst sowohl Einzelobjekte wie archäologische Fund-
stätten oder historische Bauwerke als auch Mehrheiten von 
Objekten, die in einem inhaltlichen und räumlichen Zusam-
menhang stehen und flächenhafte Strukturen aufweisen 
(Ensembles). Dies trifft beispielsweise auf historische Stadt- 
und Ortskerne oder historische Kulturlandschaften zu. 

Bei Umweltprüfungen geht es im Kontext des kulturellen 
Erbes zuvorderst darum, die Auswirkungen einer Planung 
auf die im Plangebiet oder dessen Umgebung vorhande-
nen überlieferten materiellen Zeugnisse der Vergangen-
heit zu ermitteln. Aber auch das immaterielle Erbe wie Tra-
ditionen und Brauchtum kann bei Umweltprüfungen von 
Relevanz sein, wenn es sich räumlich verorten und kon-
kretisieren lässt. Beispiele sind die Festwiese einer tradi-
tionsreichen Schützenbruderschaft oder die Wegeverläufe 
einer seit Jahrhunderten stattfindenden Prozession.

Das kulturelle Erbe unterteilt sich in die Erbebereiche 

•	archäologisches Erbe, 
•	baukulturelles Erbe und 
•	 landschaftskulturelles Erbe. 

Die drei Erbebereiche werden aufgrund ihrer spezifischen 
Themen und der jeweils möglichen Umweltauswirkungen 
in den Arbeitsschritten der Umweltprüfungen gesondert 
betrachtet.

1.1	 Archäologisches Erbe

Das archäologische Erbe besteht in der Gesamtheit aller 
sterblichen Überreste, archäologischen Befunde, Funde, 
Schichten, Ablagerungen und Bodenveränderungen, die 
durch das Handeln des Menschen in vergangenen Zeiten 
und als Ergebnis der historischen und prähistorischen Kul-
turlandschaftsentwicklung entstanden bzw. in den Boden 
gelangten. Zum archäologischen Erbe gehören auf Grund-
lage entsprechender denkmalgesetzlicher Regelungen 
auch Zeugnisse tierischen und pflanzlichen Lebens aus 
erdgeschichtlicher Zeit.

Das archäologische Erbe beinhaltet den mit Abstand 
größten Teil aller Informationen zur gesamten Kulturland-

Bild  2: Wallburg Oldenburg im gefärbten digitalen Geländemodell, Laer

schaftsentwicklung und der Geschichte ihrer Menschen, 
die in keinerlei sonstiger Form verfügbar sind und die, mit 
archäologischen Methoden untersucht, Antworten auf 
Fragen ermöglichen, die auf keine andere Weise zu klären 
sind. Dabei ist das Alter nicht per se maßgeblich für die Be-
deutung eines Bodendenkmals. So kann beispielsweise 
auch die archäologische Hinterlassenschaft von Zwangs-
arbeiterlagern der jüngsten Vergangenheit einen hohen 
Zeugniswert haben, insbesondere wenn Dokumente, Zeit-
zeugenaussagen oder andere Quellen fehlen bzw. unvoll-
ständig oder widersprüchlich sind.

Nur ein kleiner Teil des archäologischen Erbes lässt sich, 
bei entsprechender Fachkenntnis, anhand bestimmter Ge-
ländemerkmale in der modernen Kulturlandschaft erken-
nen (etwa Landwehren, Grabhügel, Wegetrassen u. a.), der 
größte Teil ist obertägig nicht sichtbar. Soweit Informa-
tionen zu diesem unsichtbaren Teil des archäologischen 
Archivs vorliegen, beruht seine Kenntnis auf Meldungen 
von Funden und Befunden, die auf der Geländeoberfläche 
bzw. bei Bodeneingriffen bereits beobachtet wurden, auf 
(partiellen) archäologischen Untersuchungen, auf der Aus-
wertung von historischen Karten, Luftbildern, Laserscan-
Daten und geophysikalischen Messungen oder sonstigen 
Anhaltspunkten, die die Existenz von Bodendenkmälern 
belegen oder vermuten lassen. Ihre Identifizierung ist auf 
Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse und in Analo-
gie zu bereits untersuchten entsprechenden Plätzen und 
Objekten fachlich gesichert. Über die obertägig sichtbaren 
und bereits erkannten Bodendenkmäler ohne makrosko-
pisches Erscheinungsbild hinaus umfasst der Untergrund 
eine große Zahl weiterer, bisher unbekannter Boden-
denkmäler. So handelt es sich bei dem archäologischen 
Erbe im Untergrund der aktuellen Kulturlandschaft nicht 
um einzelne, inselartige archäologische Plätze, sondern 
flächendeckend um zahlreiche „fossilierte Zustände“ der 
historischen und prähistorischen Kulturlandschaft, die alle 
im Untergrund erhalten sind, soweit sie nicht von jüngeren 
Phasen der Landschaftsentwicklung bzw. durch Boden-
eingriffe zerstört oder durch Abbauprozesse im Boden in 
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Mitleidenschaft gezogen wurden. Insofern entspricht die 
jeweils aktuelle Kenntnis von Bodendenkmälern niemals 
der tatsächlichen Quellenlage, sondern stellt grundsätz-
lich lediglich einen vorübergehenden Forschungsstand 
dar, der keinesfalls das gesamte archäologische Potenzial 
abbildet. Jahr für Jahr kommt auf Grundlage neuer Infor-
mationen die Kenntnis weiterer Bodendenkmäler hinzu, 
weshalb die Erfassung des bekannten Bodendenkmalbe-
stands im Hinblick auf langfristige Planungen und Vorha-
ben regelmäßig aktualisiert werden muss.

1.2	 Baukulturelles Erbe

Das baukulturelle Erbe meint sowohl einzelne Gebäude 
als auch städtebauliche Ensembles, die eine besondere 
kulturhistorische Aussagekraft besitzen. Zu nennen sind 
hier zunächst Baudenkmäler sowie unter Denkmalschutz 
stehende Ensembles – in Nordrhein-Westfalen (NRW) als 
Denkmalbereiche bezeichnet – mit ihrer prägenden Bau-
substanz. Neben dem denkmalgeschützten Baubestand 
ist zum baukulturellen Erbe auch die aus historischen 
Gründen erhaltenswerte Bausubstanz zu zählen. Nach der 
Definition der vom Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) herausgege-
benen Publikation „Die besonders erhaltenswerte Bau-
substanz in der integrierten Stadtentwicklung“ (2014) sind 
darunter Gebäude, Gebäudeensembles und Siedlungs-
teile zu fassen, deren gestalterische Überformung oder 
Abbruch zu einem Verlust des charakteristischen Erschei-
nungsbildes von Dorf, Stadt und Region beitragen und 

die Erlebbarkeit von gebauter Orts- und Stadtgeschichte 
beeinträchtigen würde. Gemeinhin kommt der erhaltens-
werten Bausubstanz eine orts- bzw. stadtbildprägende Be-
deutung zu. 

Mit Blick auf größere räumliche Zusammenhänge lässt 
sich, bezogen auf die erhaltenswerte Bausubstanz, zwi-
schen drei Gruppen unterscheiden:

•	Erhaltenswerte städtebauliche Ensembles: Gemeint 
sind hiermit historisch gewachsene oder auch zusam-
menhängend geplante innerörtliche Gebiete wie ein 
Ortskern auf mittelalterlichem Stadtgrundriss oder 
eine Arbeitersiedlung des Industriezeitalters mit ihren 
Freiflächen.

•	Kulturlandschaftsprägende Bauwerke: Diese Gruppe 
bezieht sich auf Einzelbauten, die in freier Landschaft 
stehen und aufgrund ihrer Lage und ihres baulichen Vo-
lumens eine landschaftsprägende Wirkung entfalten. 
Beispiele sind freistehende Vierkanthöfe oder Höhen-
burgen.

•	Kulturlandschaftsprägende Stadt- und Ortskerne: Er-
haltenswerte Ensembles dieser Art sind vorhanden, 
wenn sich im Siedlungsbild ein historisches Entwick-
lungsstadium ablesen lässt und gleichzeitig ein fließen-
der Übergang in die umgebende Landschaft vorhanden 
ist. Dies ist beispielsweise bei einem Straßendorf der 
Fall, welches von Obstwiesen eingerahmt wird. 

Nicht zuletzt schließt das baukulturelle Erbe auch (denk-
malgeschützte) historische Garten- und Parkanlagen ein.

Bild  3: Kraftwerk der Urfttalsperre von 1904, Heimbach-Hasenfeld
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1.3	 Landschaftskulturelles Erbe

Das landschaftskulturelle Erbe umfasst historische Kultur-
landschaften sowie historische Kulturlandschaftselemen-
te und -strukturen. 

Im 2001 von der Vereinigung der Denkmalfachämter in den 
Ländern (VDL) herausgegebenen Arbeitsblatt 16 „Denk-
malpflege und historische Kulturlandschaft“1 wird die his-
torische Kulturlandschaft wie folgt definiert: 

1 �Vereinigung der Landesdenkmalpfleger in der Bundesrepublik Deutschland (Hg.): Denkmalpflege und historische Kulturlandschaft, Arbeitsblatt Nr. 16, 
2001, S. 1. https://www.vdl-denkmalpflege.de/fileadmin/dateien/Arbeitsblätter/Nr16.pdf (abgerufen: 10.06.2024).

Veränderungen und Entwicklungen gehören zum Wesens-
merkmal der Kulturlandschaft. So ist die Kulturlandschaft 
das Ergebnis eines andauernden Entwicklungsprozesses. 
Diesem Grundprinzip folgt seit 2007 in NRW der Ansatz 
der „erhaltenden Kulturlandschaftsentwicklung“. Jede 
Epoche hat in die Kulturlandschaft ihre Eigenart „hinein-
geschrieben“ und damit ihren Charakter geschaffen oder 
weiterentwickelt. Besonderheit und Eigenart als wesent-
liche Parameter dieses Charakters der Kulturlandschaft 
können nur durch den Erhalt der überlieferten Reste his-
torischer Kulturlandschaften gesichert werden. Für die 
jeweiligen historischen Kulturlandschaften ist das über-
lieferte historische Inventar wertgebend, daher ist es zu 
schützen und behutsam weiterzuentwickeln.

In den kulturlandschaftlichen Fachbeiträgen zur Landes- 
und Regionalplanung werden in NRW die kulturhistorisch 
bedeutsamen Bereiche der jeweiligen Planungsebene ent-
sprechend als landes- bzw. regional bedeutsame Kultur-
landschaftsbereiche dargestellt. Historische Kulturland-
schaftselemente und -strukturen sind ihre wertgebenden 
Merkmale. Sie spiegeln die kulturhistorische Bedeutung der 
Kulturlandschaft wider. Hierunter fallen kulturhistorisch 
bedeutsame Landnutzungsformen (beispielsweise Hei-
den, Niederwaldwirtschaft, Streuobstwiesen) und Böden 
(beispielsweise Plaggenesch, Wölbäcker), aber auch his-
torische Flur- und Siedlungsformen (beispielsweise Esch-
fluren, Hagenhufenfluren, Drubbel) sowie Flur- und Nut-
zungsgrenzen (beispielsweise Wald-Offenland-Verteilung, 
Flurhecken). Darüber hinaus kann sich eine Vielzahl weite-
rer Zeugnisse der Siedlungs- und Wirtschaftsgeschichte in 

Bild  4: Heckenlandschaft, Schieder-Schwalenberg

„Die Kulturlandschaft ist das Ergebnis der Wechsel-
wirkung zwischen naturräumlichen Gegebenheiten 
und menschlicher Einflussnahme im Verlauf der Ge-
schichte. Dynamischer Wandel ist daher ein Wesens-
merkmal der Kulturlandschaft. Der Begriff selbst fin-
det sowohl für den Typus als auch für einen regional 
abgrenzbaren Landschaftsausschnitt Anwendung.

Die historische Kulturlandschaft ist ein Ausschnitt 
aus der aktuellen Kulturlandschaft, der sehr stark 
durch historische Elemente und Strukturen geprägt 
wird. Ebenso wie in einem Baudenkmal können in 
der historischen Kulturlandschaft Elemente aus un-
terschiedlichen zeitlichen Schichten nebeneinander 
und in Wechselwirkung miteinander vorkommen. 
Strukturen und Elemente einer Kulturlandschaft 
sind dann historisch, wenn sie in der heutigen Zeit 
aus wirtschaftlichen, sozialen, politischen oder äs-
thetischen Gründen nicht mehr in der vorgefunde-
nen Weise geschaffen würden, sie also aus einer ab-
geschlossenen Geschichtsepoche stammen.

Für die Denkmalpflege ist die historische Kultur-
landschaft einerseits das Umfeld, also der mate-
rielle und gedankliche Wirkungsbezugsraum des 
einzelnen Baudenkmals. Andererseits entfaltet die 
historische Kulturlandschaft als Träger materieller 
geschichtlicher Überlieferung oftmals eine eigene 
Wertigkeit im Sinne einer Denkmalbedeutung. We-
sentlich dafür sind ablesbare und substanziell greif-
bare Elemente und Strukturen in der Landschaft, 
welchen man erhebliche geschichtliche Bedeutung 
zumessen kann. Zudem muss die Erhaltung von Tei-
len der historischen Kulturlandschaft oder eines ge-
samten Kulturlandschaftsausschnittes im Interesse 
der Allgemeinheit liegen.“

https://www.vdl-denkmalpflege.de/fileadmin/dateien/Arbeitsbl%C3%A4tter/Nr16.pdf
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der Kulturlandschaft erhalten haben, wie Hohlwege, Alleen, 
Hecken, Ackerterrassen, Grenzwälle, Werksteinbrüche so-
wie Stollen, Pingen und weitere bergbauliche Relikte. Die-
se werden als historische Kulturlandschaftselemente be-
zeichnet. Über die physischen Merkmale einer historischen 
Kulturlandschaft hinaus kann ihre Wahrnehmung auch von 
assoziativen Elementen geprägt werden. Dies sind Orte, die 
mit historischen Ereignissen, Märchen und Sagen, Persön-
lichkeiten oder speziellen Begebenheiten verknüpft sind 
und mit der Landschaft in Verbindung stehen.

Auch historische Kulturlandschaftselemente außerhalb 
von bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen / histori-
schen Kulturlandschaften wie beispielsweise eine Tanzlin-
de, eine Flachsröste oder ein kleiner bäuerlicher Steinbruch 
besitzen als Zeugnisse der Siedlungs- und Wirtschaftstätig-
keit des Menschen eine kulturhistorische Bedeutung. Bei 
einigen Orten und Elementen geht die kulturhistorische 
Bedeutung jedoch deutlich über das Objekt als solches 
hinaus. Sie weisen funktionale Bezüge zu Elementen auf, 
die sich in der weiteren Umgebung finden lassen, wie Müh-
lenanlagen, Kreuzwege, Erbbegräbnisse, Fischteiche oder 
Halden (vgl. auch Darstellung „Objekte mit funktionaler 
Raumwirkung“ in den kulturlandschaftlichen Fachbeiträ-
gen, Kapitel 4.1.5). 

Historische Kulturlandschaften und historische Kultur-
landschaftselemente besitzen häufig keinen spezifischen 
Schutzstatus. Sie können jedoch aufgrund ihrer landes-
kundlichen bzw. kulturgeschichtlichen Bedeutung im 
Rahmen von Natur- oder Landschaftsschutzgebieten, ge-

schützten Landschaftsbestandteilen, Naturdenkmälern 
oder nationalen Naturmonumenten geschützt sein. Zu-
dem sind einige historische Kulturlandschaftselemente 
auch nach Denkmalrecht als Baudenkmäler, wie beispiels-
weise Bildstöcke oder Mühlen, oder als Bodendenkmäler, 
wie beispielsweise Stollen oder Hohlwege, ausgewiesen. 
Aber nicht jedes Bau- oder Bodendenkmal ist ein histori-
sches Kulturlandschaftselement. Wesentlich ist, dass ein 
visueller, struktureller, funktionaler oder ideeller/assozia-
tiver Bezug des Denkmals zur Landschaft besteht und in 
der Landschaft erlebbar ist. 

Einzelne historische Kulturlandschaftselemente, die nach 
Denkmalrecht (Bau- oder Bodendenkmäler) geschützt 
sind, werden in der Methodik des Leitfadens nach den 
Vorgaben des archäologischen oder baukulturellen Erbes 
berücksichtigt und bewertet. Darüber hinaus gilt für denk-
malrechtlich geschützte Kulturlandschaftselemente, die 
als wertgebende Merkmale Teil eines bedeutsamen Kul-
turlandschaftsbereichs / einer historischen Kulturland-
schaft sind, dass diese zudem im Rahmen des landschafts-
kulturellen Erbes berücksichtigt werden. 

Weitere fachliche Überschneidungen können u. a. mit dem 
Schutzgut Landschaft bestehen, beispielsweise bei der 
Bewertung des Landschaftsbildes. Da historische Kultur-
landschaften und historische Kulturlandschaftselemente 
aufgrund ihres historischen Zeugniswertes ein bedeuten-
der Teil des kulturellen Erbes sind, sollten sie jedoch bei 
Umweltprüfungen zwingend unter dem Schutzgut Kultu-
relles Erbe betrachtet werden. 

Bild  5: Biegehecke im Freilichtmuseum Detmold



2	 Umweltprüfungen –  
Rechtliche Grundlagen und Verfahrensablauf

Bild  6: Archäologischer Landschaftspark, Nettersheim
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2.1	 Vorbemerkung

Die Umweltprüfung ist ein Instrument der Umweltvor-
sorge, mit deren Hilfe die voraussichtlichen Auswirkun-
gen einer Planung oder eines konkreten Vorhabens auf 
die Umwelt beurteilt werden. Zielsetzung ist es, die Um-
weltauswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter umfas-
send unter Einbeziehung möglicher kumulativer Effekte 
mit anderen Vorhaben oder Tätigkeiten zu ermitteln und 
zu bewerten, um sie dann in angemessener Weise in den 
Abwägungsprozess mit anderen Belangen einzubringen. 
Umweltprüfungen als unselbstständiger Teil von Verwal-
tungsverfahren bereiten Entscheidungen im Sinne der 
Umweltvorsorge vor, die Entscheidung über die Zulässig-
keit obliegt dem Trägerverfahren. Die Erfordernisse einer 
Umweltprüfung sind in den jeweiligen Fachgesetzen ge-
regelt.

Nachfolgend werden unter dem Begriff „Umweltprüfun-
gen“ verstanden: 

•	die projektbezogene Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVP) gemäß §§ 15–28 UVPG, 

•	die plan-/programmbezogene Strategische Umwelt-
prüfung (SUP) gemäß §§ 33–46 UVPG sowie

•	die bauleitplanbezogene Umweltprüfung (UP) gemäß 
§ 2 (4) Baugesetzbuch (BauGB).

Bild  7: Kreuzwegstation, Oelde-Stromberg

2.2	 Rechtliche Grundlagen

Die Umweltprüfungen sind geregelt durch europäisches 
und nationales Recht. Dabei stellen die auf europäischer 
Ebene aufgestellte UVP- und die SUP-Richtlinie die Grund-
lage für die nationale Umsetzung in den Mitgliedstaaten 
dar. Sie geben den Mindeststandard vor, der zu befolgen 
ist, lassen aber Raum für strengere nationale Vorschriften. 

Die Europäische Union setzt mit folgenden Richtlinien 
den Rahmen für die Umsetzung in die nationalen Prüf-
instrumente und ergänzt diese durch begleitende Richtli-
nien. Sie sollen sicherstellen, dass sich die Öffentlichkeit 
auf angemessene Weise zu den Vorhaben bzw. Planungen 
äußern kann und dass sie darüber hinaus auch einen ein-
fachen Zugang zu Gerichten hat:

•	UVP-Richtlinie von 2011 (Richtlinie 2011/92/EU; Ände-
rung 2014: Richtlinie 2014/52/EU) 

•	Richtlinie zur Strategischen Umweltprüfung (SUP)�  
 (Richtlinie 2001/42/EG) 

•	Umweltinformationsrichtlinie (UIRL) �  
(Richtlinie 2003/4/EG)

•	Öffentlichkeitsbeteiligungsrichtlinie �  
(Richtlinie 2003/35/EG)

Die zentralen rechtlichen Grundlagen in der Bundesrepu-
blik Deutschland bilden das Gesetz über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung (UVPG) einschließlich der UVP-Ver-
waltungsvorschrift (UVPVwV) und die entsprechenden 
Landesgesetze sowie, für die kommunale Bauleitplanung, 
das BauGB. Hinzu kommen spezifische Regelungen für 
immissionsschutzrechtliche Vorhaben gemäß der „9. Ver-
ordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes“ (BImSchV), zur UVP auf Ebene der Raumordnung 
(ROG) im Rahmen der Raumverträglichkeitsprüfung und 
zu bergrechtlichen Verfahren (UVP-V Bergbau). Den Zu-
gang zu Gerichten regelt das Umweltrechtsbehelfsgesetz 
(UmwRG).

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 

Der Begriff der Umwelt im Rahmen der UVP wird durch die 
sogenannten Schutzgüter konkretisiert. Gemäß UVP-Ge-
setz (§ 2 (1) UVPG) beziehen sich Umweltprüfungen auf

1.	 Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit,
2.	 Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt,
3.	 Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft,
4.	 kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter sowie
5.	 die Wechselwirkung zwischen den vorgenannten 

Schutzgütern.
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Wesentlich ist, dass die UVP integrativ angelegt ist und 
sich medien- und sektorübergreifend mit der Gesamtbe-
trachtung der Umweltauswirkungen befasst. Dabei geht 
es auch um die Erfassung und Bewertung kumulativer 
Effekte. Sie sind immer dann zu berücksichtigen, wenn 
Wirkfaktoren verschiedener Vorhaben oder Tätigkeiten 
(wie beispielsweise die Landwirtschaft) in demselben Ein-
wirkungsbereich auftreten und ein Schutzgut gemeinsam 
negativ beeinträchtigen. Außerdem spielt das „Denken in 
Alternativen“ in der UVP eine zentrale Rolle, auch wenn 
die Alternativenprüfung nach UVPG nicht verpflichtend 
ist. Allerdings ist sie bei großen Vorhaben, die im Rahmen 
von Planfeststellungsverfahren zugelassen werden, imma-
nenter Bestandteil des Planungsprozesses. Ein weiterer 
Aspekt ist die Umweltvorsorgeorientierung, die mehrfach 
im UVPG angeführt wird (vgl. §§  3 und 25 (1) UVPG). Die 
UVP darf sich daher nicht im Abprüfen, ob einschlägige 
Umweltnormen eingehalten werden, erschöpfen.

Nach § 16 UVPG hat der Vorhabenträger der zuständigen 
Behörde einen Bericht über die voraussichtlichen Umwelt-
auswirkungen vorzulegen, den sogenannten UVP-Bericht. 
Der UVP-Bericht ist der zentrale fachliche Bestandteil im 
Rahmen der Sachverhaltsermittlung des UVP-Verfahrens. 
Er wird von den Gutachtenden des Vorhabenträgers er-
stellt und ist damit ein sogenanntes Parteigutachten, das 
von der verfahrensführenden Behörde sorgfältig auf Voll-
ständigkeit und Plausibilität zu prüfen ist, bevor die Unter-
lagen öffentlich ausgelegt bzw. im Internet veröffentlicht 
werden.

Der UVP-Bericht stellt – neben den behördlichen Stellung-
nahmen, den Einwendungen von Betroffenen, Verbänden 
und Trägern öffentlicher Belange – eine Grundlage der spä-
teren Entscheidung bei der Abwägung bzw. der Kontroller-
laubnis dar. In § 16 (1) UVPG werden die Angaben genannt, 
die ein UVP-Bericht mindestens enthalten muss. In Anla-
ge 4 zum UVPG wird dies noch einmal weiter konkretisiert. 
Für das hier interessierende Schutzgut Kulturelles Erbe 
wird ausgeführt, dass insbesondere die Auswirkungen auf 
historisch, architektonisch oder archäologisch bedeuten-
de Stätten und Bauwerke und auf Kulturlandschaften zu 
berücksichtigen sind.

Strategische Umweltprüfung (SUP) 

Das Pendant zum UVP-Bericht ist bei der SUP für prüf-
pflichtige Pläne oder Programme gemäß Anlage 5  UVPG 
der Umweltbericht. Die SUP stellt die Ergänzung der UVP 
auf der übergeordneten Ebene der konkreten Projekte dar. 
Auch auf dieser vorgelagerten Plan- und Programmebene 
–  beispielsweise auf der Ebene der Bundesverkehrswe-

geplanung oder der regionalen Raumordnungsprogram-
me – sollen schon mögliche Umweltfolgen berücksichtigt 
werden, soweit sie nach dem Stand der Planung bereits 
ermittelt werden können.

Im Rahmen der SUP werden die voraussichtlichen erheb-
lichen Umweltauswirkungen des Plans oder Programms 
von der zuständigen Behörde im Umweltbericht gemäß 
§ 40 UVPG beschrieben und bewertet. Sowohl im UVP-Be-
richt als auch im Umweltbericht geht es zunächst darum, 
eine umfassende Bestandsaufnahme der Schutzgüter 
einschließlich bestehender Vorbelastungen sowie eine 
Einschätzung in Bezug auf Empfindlichkeit und Schutz-
würdigkeit vorzunehmen. Dieser Zustandsbeschreibung 
schließen sich die prognostische Einschätzung der zu er-
wartenden Umweltauswirkungen des Plans bzw. des Pro-
gramms und die Bewertung der Auswirkungen, bezogen 
auf die Schutzgüter, an.

Umweltprüfung nach dem Baugesetzbuch (BauGB)

Die Umweltprüfung in der Bauleitplanung ist in § 2a BauGB 
verankert und ist damit für alle Bauleitpläne verbindlich 
durchzuführen. Die Inhalte der Umweltprüfung bestimmen 
sich nach den Anforderungen der Anlage 1 zum BauGB, die 
die Bestandteile des Umweltberichts beschreibt. Der Um-
weltbericht bildet einen gesonderten Teil der Begründung. 
Die Auswirkungen auf die zu prüfenden Belange und damit 
auch auf das Schutzgut Kulturgüter werden in § 1 (6) Nr. 7 
und §§ 1 und 1a BauGB, der ergänzende Vorschriften zum 
Umweltschutz enthält, beschrieben. Sie sind deutlich kon-
kreter formuliert als in der UVP und SUP. 

Bild  8: Windmühle, Weseke
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Relevant für das kulturelle Erbe sind bei der Aufstellung 
der Bauleitpläne folgende Grundsätze:

•	die baukulturelle Erhaltung und Entwicklung des Orts- 
und Landschaftsbildes,

•	die Berücksichtigung der sozialen und kulturellen Be-
dürfnisse der Bevölkerung,

•	die Berücksichtigung der Belange der Baukultur, des 
Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, der erhal-
tenswerten Ortsteile, Straßen und Plätze von geschicht-
licher, künstlerischer oder städtebaulicher Bedeutung,

•	die Belange des Umweltschutzes, insbesondere um-
weltbezogener Auswirkungen auf Kulturgüter.

2.3	 Ablauf von Umweltprüfungen am 
Beispiel der UVP

Die UVP stellt kein eigenständiges Zulassungsverfahren 
dar, sondern ist Bestandteil von bestehenden Zulassungs- 
und Planungsverfahren, in die sie integriert wird. Diese 
Trägerverfahren, beispielsweise das Planfeststellungsver-
fahren für ein Verkehrsprojekt oder ein immissionsschutz-
rechtliches Genehmigungsverfahren, werden um die UVP- 
typischen Verfahrensmerkmale wie die Vorprüfung der 

UVP-Pflicht, auch als Screening bezeichnet, oder die Un-
terrichtung über den Untersuchungsrahmen (Scoping) 
angereichert. Daher existieren auch keine eigenständigen 
UVP-Behörden. Verantwortlich für die Verfahren mit inte-
grierter UVP sind die einschlägigen verfahrensführenden 
Behörden.

Wesentliche Verfahrensschritte sind

•	die Feststellung der UVP-Pflicht, 
•	die Unterrichtung über den Untersuchungsrahmen, 
•	die Erstellung des UVP-Berichts, 
•	die Vollständigkeitsprüfung des Berichts bzw. der An-

tragsunterlagen, 
•	die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung, die zu-

sammenfassende Darstellung der Umweltauswirkun-
gen und 

•	die Bewertung der Umweltauswirkungen. 

Nicht mehr zur UVP zählt die Berücksichtigung der Be-
wertungsergebnisse im Rahmen der Abwägung und Zulas-
sungsentscheidung. 

Abbildung  1 zeigt diese Verfahrensschritte einschließlich 
der beteiligten Akteure. Gemäß Arbeitsblatt Nr. 17 der VDL 
ist die Beteiligung der Denkmalfachämter und -behörden 

Screening / UVP-Pflicht

Scoping (Untersuchungsrahmen)

Vollständigkeitsprüfung

Ö�entlichkeitsbeteiligung

Zusammenfassende Darstellung

Bewertung der Umweltauswirkungen

UVP-Bericht

Stellungnahmen

Stellungnahmen

Stellungnahmen

Stellungnahmen

Stellungnahmen

Vorhabenträger/Gutachter

Informationen zum Screening

Erstellung UVP-Bericht

Vorschlag zum 
Untersuchungsrahmen

TöB, Verbände, Ö	entlichkeit

Hinweise + Anmerkungen 
zum Untersuchungsrahmen

Einwendungen zum 
UVP-Bericht 
(schri�lich und im 
Erörterungstermin)

Berührte Behörden

Abschluss der UVP

Zulassungsentscheidung

Verfahrensführende Behörde

Abbildung 1  UVP-Verfahrensablauf und beteiligte Akteure

Quelle: Hartlik 2024
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in der Bauleitplanung im Rahmen der Beteiligung der Trä-
ger öffentlicher Belange (TöB) durchzuführen.2 Ist ein Trä-
ger öffentlicher Belange jedoch zugleich eine Behörde, ist 
diese wie eine berührte Behörde zu behandeln und in alle 
Verfahrensschritte einzubeziehen. Dies betrifft in NRW die 
beiden Landschaftsverbände im Rheinland und in Westfa-
len. Im Folgenden werden die Verfahrensschritte kurz er-
läutert.

Feststellung der UVP-Pflicht 

Die Feststellung der UVP-Pflicht gem. § 5 UVPG führt ggf. 
zu einer Vorprüfung der UVP-Pflicht (Screening) gem. 
§§ 7–14 UVPG, wenn die Größen- und Leistungsmerkmale 
des Vorhabens nicht die in Anlage 1 Spalte 1 UVPG für die 
Vorhaben definierten Mindestschwellen erreichen. So sind 
Windparks mit mehr als 20 Anlagen mit mindestens 50 m 
Höhe direkt UVP-pflichtig, Windparks mit mindestens 3, 
aber weniger als 20  Anlagen dagegen nur vorprüfungs-
pflichtig (vgl. Nr. 1.6 Anlage UVPG). Das Screening ist eine 
überschlägige Einschätzung der Behörde im Hinblick auf 
die potenzielle Umwelterheblichkeit des Projekts. Wie bei 
allen UVP-Verfahrensschritten sind auch im Rahmen des 
Screenings die in ihrem Aufgabenbereich berührten Behör-
den beteiligt. Die Denkmalfachämter sollten zur frühzeiti-
gen Klärung der UVP-Pflicht hier bereits beteiligt werden. 

Im Kern geht es dabei um die behördliche Einschätzung, 
ob erhebliche Auswirkungen auf diese Objekte durch das 
Vorhaben begründet möglich sind. Die Öffentlichkeit, Trä-
ger öffentlicher Belange und die Verbände werden beim 
Screening nicht beteiligt.

Unterrichtung über den Untersuchungsrahmen 

Die Unterrichtung über den Untersuchungsrahmen 
(Scoping) gem. §  15 UVPG ist der Einstieg in das Verfah-
ren. Im Scoping-Termin werden mit dem Vorhabenträger 

2 �Vereinigung der Landesdenkmalpfleger der Bundesrepublik Deutschland (Hg.): Denkmalpflegerische Prüfung von Bebauungsplänen im Rahmen der 
Beteiligung als Träger öffentlicher Belange, Arbeitsblatt Nr. 17, 2005. https://www.vdl-denkmalpflege.de/fileadmin/dateien/Arbeitsblätter/Nr17.pdf 
(abgerufen: 17.05.2024).

(einschließlich der UVP-Gutachter) und den fachlich be-
rührten Behörden, den betroffenen Kommunen, den be-
troffenen Verbänden und den weiteren Trägern öffentli-
cher Belange (TöB) die Auswirkungen des Vorhabens auf 
die Schutzgüter und damit der Untersuchungsrahmen 
besprochen. Dazu legt der Vorhabenträger zunächst einen 
Vorschlag zum Untersuchungsrahmen, auch Scoping-
Unterlage genannt, vor. Dabei geht es im Wesentlichen um 
das Untersuchungskonzept im Hinblick auf die Auswirkun-
gen auf die Schutzgüter, das heißt um Inhalte und Metho-
den zur Bestandserfassung sowie zur Prognose und Bewer-
tung der Auswirkungen auf die Schutzgüter. Auf Grundlage 
des Vorschlags bespricht die verfahrensführende Behörde 
mit den Verfahrensbeteiligten den Untersuchungsrahmen. 
Diese Besprechung wird häufig als Scoping-Termin be-
zeichnet und bezieht nun, im Unterschied zum Screening, 
auch die weiteren Akteure und potenziell Betroffenen des 
Verfahrens ein.

Der Vorhabenträger erläutert bei diesem Termin in der Re-
gel seine Planungsabsichten und stellt das beabsichtigte 
Leistungsbild der geplanten Untersuchungen bzw. des 
UVP-Berichts vor. Dazu zählen der voraussichtliche Unter-
suchungsraum, der grobe zeitliche Ablauf der Untersu-
chungen, methodische Grundlagen zu Bestandserfassung, 

Bild  9: Abtei Königsmünster, Meschede

Die Aufgabe der Fachbehörden, Denkmalbe-
hörden und Denkmalfachämter ist es, bereits 
im Rahmen des Screenings auf die besondere 
Betroffenheit des kulturellen Erbes hinzuwei-
sen und eine wertende Einschätzung vorzu-
nehmen, inwieweit erhebliche Auswirkungen 
auf betroffene Objekte möglich erscheinen.

https://www.vdl-denkmalpflege.de/fileadmin/dateien/Arbeitsbl%C3%A4tter/Nr17.pdf


Begriffe und Rahmenbedingungen

16

Prognose und Bewertung, die Bearbeitungstiefe und die 
Art der Ergebnisdarstellung in Text und Karten. Weiter-
hin werden hier auch die zu untersuchenden Alternati-
ven dargestellt. Das Scoping ist weichenstellend und ent-
scheidend in Bezug auf die Qualität des UVP-Berichts und 
auch des Verfahrens. Erörterungstermine auf Basis unzu-
reichender Antragsunterlagen verlaufen regelmäßig un-
befriedigend. Untersuchungsgegenstände, Auswirkungen 
oder Alternativen, die hier nicht aufgenommen werden, 
können zwar nachträglich noch eingefordert werden, sind 
aber dann, ggf. als nachgereichte Unterlagen, oft nicht gut 
integriert in den UVP-Bericht.

Im Scoping-Termin werden die zusätzlichen oder auch ab-
weichenden Vorschläge der beteiligten Akteure hinsicht-
lich der Anforderungen an den UVP-Bericht besprochen. 
Die verfahrensführende Behörde muss hier kein Einver-
nehmen herstellen, sondern wertet die Ergebnisse der 
Besprechung aus. Die verfahrensführende Behörde infor-
miert nach dem Scoping-Termin auf der Basis der vom Vor-
habenträger beigebrachten Informationen, der Hinweise 
der fachlich berührten Behörden und der Ergebnisse des 
Besprechungstermins über den Untersuchungsrahmen in 
einem Unterrichtungsschreiben.

Vollständigkeitsprüfung

Nach Erstellung des Entwurfs des UVP-Berichts durch 
den Vorhabenträger bzw. seiner Gutachterin / seines Gut-
achters prüft die verfahrensführende Behörde unter Einbe-
ziehung der anderen berührten Behörden den Bericht auf 
Vollständigkeit im Sinne des Untersuchungsrahmens und 
bezüglich der inhaltlich-methodischen Plausibilität. Ggf. 
festgestellte Mängel und Lücken sind von dem Vorhaben-
träger nachzuarbeiten. Erst wenn die Vollständigkeit und 
Richtigkeit des UVP-Berichts bzw. den gesamten Antrags-
unterlagen festgestellt sind, erfolgt die öffentliche Ausle-
gung der Unterlagen nach den einschlägigen Vorschriften 
des UVPG (§§  17, 18 UVPG) und des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes (VwVfG) gemäß § 73 (2–7) VwVfG. Zudem wer-
den die Unterlagen digital über das UVP-Internetportal des 
Bundes bzw. der Länder veröffentlicht (§ 20 (2) UVPG). 

Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 

Auf der Grundlage der veröffentlichten Antragsunterlagen 
erfolgt dann der Erörterungstermin. Auch hier ist auf die 
einschlägigen Vorschriften des Verwaltungsverfahrensge-
setzes zu verweisen. Die zu den ausgelegten Unterlagen 
eingegangenen Einwendungen und Stellungnahmen wer-
den von der Anhörungsbehörde – die nicht mit der ver-
fahrensführenden Behörde identisch sein muss – mit den 
Verfahrensbeteiligten erörtert. Die eingegangenen Stel-
lungnahmen und Einwendungen sowie die Ergebnisse des 
Erörterungstermins sind von der verfahrensführenden Be-
hörde bei den sich anschließenden Verfahrensschritten zu 
berücksichtigen. Sie können einen wichtigen Beitrag zur 
Qualitätssicherung der ermittelten Sachverhalte der Vor-
gabenträgerin darstellen.

Die Fachbehörden, Denkmalbehörden und 
Denkmalfachämter sollen im Bedarfsfall am 
Erörterungstermin teilnehmen. Gründe da-
für können sich ergeben, wenn es sich um ein 
grundsätzlich sehr konfliktreiches Vorhaben 
handelt oder die Ergebnisse der Auswirkungs-
untersuchungen zum kulturellen Erbe noch 
Lücken oder Mängel enthalten, die trotz ent-
sprechender Hinweise im Zuge der Vollstän-
digkeitsprüfung oder, wenn diese nicht statt-
gefunden hat, nicht im UVP-Bericht behoben 
wurden.

Zur Ermittlung der Auswirkungen auf das kul-
turelle Erbe können durch die Denkmalbehör-
den und die Denkmalfachämter im Rahmen 
des Scopings beispielsweise die Erstellung 
von Sichtbarkeitsanalysen oder Gutachten zur 
Visualisierung des Vorhabens im Kontext mit 
dem archäologischen, bau- oder landschafts-
kulturellen Erbe gefordert werden.

Hier ist daher auch die Entscheidung zu tref-
fen, ob aufgrund des Ausmaßes zu erwarten-
der Folgen für das kulturelle Erbe ein eigen-
ständiges differenziertes Fachgutachten von 
qualifizierten Gutachterbüros erstellt werden 
sollte, dessen zentrale Ergebnisse in den UVP-
Bericht zu integrieren sind.

Ferner soll bereits hier darauf hingewiesen wer-
den, dass bei der Bearbeitung der Schutzgüter 
eine klare Trennung zwischen dem Schutzgut 
Kulturelles Erbe und anderen Schutzgütern 
wie beispielsweise dem Landschaftsbild zu er-
folgen hat. Bereits im Scoping-Prozess sollen 
zudem vernünftige zu berücksichtigende Al-
ternativen eingebracht werden, wenn sich da-
durch die Auswirkungen auf das kulturelle Erbe 
deutlich verringern oder vermeiden lassen.

Die Fachbehörden, Denkmalbehörden und 
Denkmalfachämter sollen im Rahmen der Voll-
ständigkeitsprüfung sicherstellen, dass alle ge-
mäß Untersuchungsrahmen geforderten Un-
tersuchungen zum Schutzgut Kulturelles Erbe 
vorliegen, anerkannte Methoden angewendet 
wurden und die Ergebnisse nachvollziehbar 
und plausibel sind.
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Zusammenfassende Darstellung der 
Umweltauswirkungen 

Im nächsten Schritt erstellt die verfahrensführende Behör-
de die Zusammenfassende Darstellung der Umweltaus-
wirkungen (§ 24 UVPG). Sie dient der Zusammenfassung 
und Fokussierung auf die wesentlichen Ergebnisse der 
vorliegenden Sachverhaltsermittlung, die auf dem UVP-
Bericht und weiteren Unterlagen des Vorhabenträgers, 
den Stellungnahmen und Einwendungen der beteiligten 
Akteure und ggf. auf eigenen Ermittlungen der Behörde ba-
siert. Neben den zu erwartenden erheblichen Auswirkun-
gen auf die Schutzgüter sind auch entsprechende Kom-
pensationsmaßnahmen Inhalt des Dokuments. Aufgrund 
des zusammenfassenden Charakters ist bei den einzelnen 
Sachverhalten auf die jeweiligen Quellen zur Vertiefung 

Bild  10: Burg Berg und die Kath. Pfarrkirche St. Peter, Mechernich-Berg

Vollständigkeitsprüfung

Nach Erstellung des Entwurfs des UVP-Berichts durch 
den Vorhabenträger bzw. seiner Gutachterin / seines Gut-
achters prüft die verfahrensführende Behörde unter Einbe-
ziehung der anderen berührten Behörden den Bericht auf 
Vollständigkeit im Sinne des Untersuchungsrahmens und 
bezüglich der inhaltlich-methodischen Plausibilität. Ggf. 
festgestellte Mängel und Lücken sind von dem Vorhaben-
träger nachzuarbeiten. Erst wenn die Vollständigkeit und 
Richtigkeit des UVP-Berichts bzw. den gesamten Antrags-
unterlagen festgestellt sind, erfolgt die öffentliche Ausle-
gung der Unterlagen nach den einschlägigen Vorschriften 
des UVPG (§§  17, 18 UVPG) und des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes (VwVfG) gemäß § 73 (2–7) VwVfG. Zudem wer-
den die Unterlagen digital über das UVP-Internetportal des 
Bundes bzw. der Länder veröffentlicht (§ 20 (2) UVPG). 

Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 

Auf der Grundlage der veröffentlichten Antragsunterlagen 
erfolgt dann der Erörterungstermin. Auch hier ist auf die 
einschlägigen Vorschriften des Verwaltungsverfahrensge-
setzes zu verweisen. Die zu den ausgelegten Unterlagen 
eingegangenen Einwendungen und Stellungnahmen wer-
den von der Anhörungsbehörde – die nicht mit der ver-
fahrensführenden Behörde identisch sein muss – mit den 
Verfahrensbeteiligten erörtert. Die eingegangenen Stel-
lungnahmen und Einwendungen sowie die Ergebnisse des 
Erörterungstermins sind von der verfahrensführenden Be-
hörde bei den sich anschließenden Verfahrensschritten zu 
berücksichtigen. Sie können einen wichtigen Beitrag zur 
Qualitätssicherung der ermittelten Sachverhalte der Vor-
gabenträgerin darstellen.

Die Fachbehörden, Denkmalbehörden und 
Denkmalfachämter sollen im Bedarfsfall am 
Erörterungstermin teilnehmen. Gründe da-
für können sich ergeben, wenn es sich um ein 
grundsätzlich sehr konfliktreiches Vorhaben 
handelt oder die Ergebnisse der Auswirkungs-
untersuchungen zum kulturellen Erbe noch 
Lücken oder Mängel enthalten, die trotz ent-
sprechender Hinweise im Zuge der Vollstän-
digkeitsprüfung oder, wenn diese nicht statt-
gefunden hat, nicht im UVP-Bericht behoben 
wurden.

und auf die weiteren Detailinformationen hinzuweisen. 
Es sollen hier noch keine wertenden Aussagen getroffen 
werden, die der abschließenden begründeten Bewer-
tung vorbehalten sind. Abweichende Einschätzungen der 
unterschiedlichen UVP-Akteure über die Erheblichkeit zu 
erwartender Umweltfolgen sind daher hier kommentarlos 
und wertfrei darzustellen.

Begründete Bewertung der Umweltauswirkungen 

Den Abschluss des UVP-Prozesses bildet die Begründete 
Bewertung der Umweltauswirkungen (§  25 (1) UVPG) 
durch die verfahrensführende Behörde. Auf der Grund-
lage der zusammenfassenden Darstellung der Umwelt-
auswirkungen bewertet die Behörde nun die Umweltaus-
wirkungen durch das Heranziehen der anzuwendenden 
Wertmaßstäbe sowohl nach Maßgabe geltender Gesetze 
als auch im Hinblick auf eine wirksame Umweltvorsorge. 

Die Fachbehörden, Denkmalbehörden und die 
Denkmalfachämter sollen im Rahmen der zu-
sammenfassenden Darstellung der Umwelt-
auswirkungen darauf hinwirken, dass alle 
relevanten Sachverhalte im Hinblick auf zu er-
wartende Auswirkungen auf das kulturelle Erbe 
und der vorzusehenden Maßnahmen Eingang 
in die zusammenfassende Darstellung finden.
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Mit dem Bewertungsergebnis endet der UVP-Prozess. Da-
ran anschließend folgt die Berücksichtigung des Bewer-
tungsergebnisses im Abwägungs- und Zulassungsprozess 
des Trägerverfahrens durch die Behörde, die für die Ent-
scheidung zuständig ist. Durch die Bündelung der Um-
weltbelange – zu denen auch die Ergebnisse weiterer Um-
weltprüfinstrumente wie die FFH-Verträglichkeitsprüfung 
(Flora-Fauna-Habitat-Verträglichkeitsprüfung), die arten-
schutzrechtliche Prüfung, die Eingriffsregelung oder der 
wasserrechtliche Fachbeitrag zählen können – sollen diese 
mit angemessenem Gewicht in die Entscheidung Eingang 
finden und bei der Entscheidung berücksichtigt werden.

Die Fachbehörden, Denkmalbehörden und 
Denkmalfachämter sollen auf eine angemes-
sene Bewertung der Auswirkungen auf das 
kulturelle Erbe im Rahmen der UVP-Ergebnisse 
und auf deren angemessene Berücksichtigung 
in der Zulassungsentscheidung gem. §§  9 (4) 
und 15 (7) DSchG NRW hinwirken. Insbeson-
dere was das in der Regel nicht vollständig 
bzw. konkret bekannte archäologische Erbe 
betrifft, soll im Hinblick auf Umweltauflagen 
im Sinne von § 15 (5) DSchG NRW im Bescheid 
darauf hingewirkt werden, dass ggf. Erlaubnis-
vorbehalte eingefügt werden. Sie können ge-
währleisten, dass im Falle des Auffindens von 
archäologischen Fundstücken bei den Bau-
arbeiten Sofortmaßnahmen ergriffen werden, 
die den Schutz bzw. die Bergung der Stücke 
sicherstellen.

Die nach Fachrecht unter Schutz stehenden Gebiete wer-
den bei der Bewertung in der Regel angemessen berück-
sichtigt. Problematisch wird es dagegen, wenn Objekte 
oder flächenbezogene Schutzausweisungen berücksich-
tigt werden sollen, die fachgutachterlich oder fachbehörd-
lich als bedeutend eingestuft werden, die Schwelle zur 
Schutzausweisung aber nicht – oder noch nicht – über-
schritten haben. Eine Berücksichtigung solcher Objekte 
oder Flächen ist jedoch dem Gebot der wirksamen Um-
weltvorsorge in § 25 UVPG entsprechend vorzunehmen.

Zum Bewertungskonzept der UVP zählen auch die weiter-
gehenden Ausführungen der UVPVwV aus dem Jahr 1995, 
die immer noch Gültigkeit besitzen, da sich bei den Bewer-
tungsgrundsätzen nichts geändert hat. Danach ist gemäß 
Nr. 0.6.1.2 UVPVwV die Bewertung der Umweltauswirkun-
gen in dieser hierarchischen Schrittfolge vorzugehen:

(1)	 Bewertung wird anhand fachrechtlich verbindlicher 
Grenzwerte durchgeführt.

(2)	 Existieren für die zu erwartenden Auswirkungen keine 
Werte, sind die Orientierungshilfen gem. Anhang 1 der 
UVPVwV heranzuziehen.

(3)	 Existieren dort ebenfalls keine Bewertungsmaßstäbe, 
ist einzelfallbezogen nach fachlich abgeleiteten Krite-
rien zu bewerten. 

Abbildung 2 veranschaulicht diese Vorgehensweise mit ei-
nigen Beispielen. Diese Art der Bewertung stellt die Grund-
lage für Planfeststellungsverfahren dar, die stets mit integ-
rierter Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen sind.

Damit wird dem Bewertungsvorgang und der Auswahl 
angemessener Maßstäbe ein relativ breiter Ermessens-
spielraum eingeräumt, falls keine eindeutigen Normen 
vorliegen. Und selbst, wenn diese verfügbar sein sollten, 
ist immer noch der Anspruch bzw. die Pflicht zur wirksa-
men Umweltvorsorge zu beachten. Dies unterstreicht auch 
der sogenannte Grenzbelastungsansatz, den die UVPVwV 
(Nr.  2.3.3) ebenfalls vorsieht. Wenn von dem Vorhaben 
ausgehende Wirkungen dazu führen, dass Anforderungen 
an die Beschaffenheit von Wasser, Boden, Luft sowie Natur 
und Landschaft jeweils gerade noch eingehalten werden, 
ist zu prüfen, ob die Umweltauswirkungen insgesamt nach 
Lage des Einzelfalls so zu bewerten sind, dass überwiegen-
de öffentliche Interessen im Sinne dieser Vorschrift ent-
gegenstehen. 

UVP in der Raumordnung

Auf der Ebene der Raumverträglichkeitsprüfung (RVP) 
wird im regionalplanerisch üblichen Maßstab von 1:25.000 
in der Regel überprüft, welche Varianten des Vorhabens 

(1) 	�Fachrechtliche  
Anforderungen

Rechtsverbindliche Grenz-
werte der Fachgesetze + 
Ausführungsbestimmungen; 
verbindliche planerische Ziel-
vorgaben

Sonstige Grenzwerte oder 
nicht zwingende, aber an-
spruchsvollere Kriterien als die 
Orientierungshilfen in Anhang 
1 UVPVwV

•	Verkehrslärmschutz-VO  
(16. BImSchV)

•	Bundes-Bodenschutz-VO 
(BBodSchV)

•	Luftqualitätsstandards  
(39. BImSchV)

•	Luftgüteleitlinien der WHO
•	Critical Loads der UNECE  

(kritische Belastungsgrenzen 
für Ökosysteme)

•	Erhaltung + Rücksichtnahme
gebot von Denkmälern  
(§ 3 DSchG NRW)

Verbindliche Grenz-
werte zum Schutz der 
menschlichen Gesund-
heit: Werte nur teilweise 
vorsorgeorientiert.

Anhang 1 der UVPVwV
Orientierungshilfen für
•	Eingriff in Natur und Land-

schaft
•	Fließgewässer
•	Bodenbeschaffenheit
•	Luftbeschaffenheit

•	Verlust oder erhebliche 
Minderung von hist. bedeut-
samen Kulturlandschaften

•	Verlust oder erhebliche 
Minderung von Gewässern/
Wasserhaushalt

•	Verlust oder erhebliche Min-
derung von Funktionen des 
Oberbodens 

•	TA-Luft

Orientierungshilfen sind 
ohne größere Praxis-
relevanz, da z. T. auf be-
stehende fachrechtliche 
Maßstäbe wie BNatSchG, 
BImSchG verwiesen 
wird; seit 1995 nicht 
mehr aktualisiert.

(2) 	�Orientierungshilfen  
gem. UVPVwV

Keine Grenzwerte / sonstige 
Kriterien, keine Orientierungs-
hilfen: 
→ �Bewertung nach Umständen 

des Einzelfalls aus fachlicher 
Perspektive

•	Operationalisierung von 
programmatischen Zielset-
zungen der Bundesregierung  
(30 ha-Flächenschutzziel, 
CO2-Minderungsziel etc.)

•	Ergänzung der fachrechtli-
chen Normen durch vorsorge-
orientiert abgeleitete Werte

Fallbezogene Bewer-
tungen sind vor allem 
bei Schutzgütern bzw. 
Auswirkungen ohne 
verbindliche Grenzwerte 
wie z. B. Kulturelles 
Erbe, Klima, Fläche oder 
menschliches Wohl
befinden relevant.

(3)	� Einzelfallbezogene  
Fachmaßstäbe

Bewertungsstufen Regelungen von UVPVwV + UVPG Beispiele für Maßstäbe Hinweise

Abbildung 2  Bewertungsstufen gemäß UVPVwV

Quelle: Hartlik 2020b, verändert

2.4	 Bewertungskonzept der UVP

Allgemeine Vorgehensweise

In der UVP-Praxis werden die Regelungen zur Bewertung 
nach § 25 UVPG häufig eng ausgelegt. Umweltauswirkun-
gen werden vor allem dann berücksichtigt, wenn klar defi-
nierte fachrechtliche Normen existieren. Das zeigt sich vor 
allem bei immissionsschutzrechtlichen Genehmigungs-
verfahren, bei denen vorrangig deren Ausführungsvor-
schriften in Form der diversen Immissionsschutzverord-
nungen beachtet werden. Diese kennen nur zwei Zustände: 
Die Grenz- bzw. Richtwerte werden eingehalten oder über-
schritten. Mit einer solchen Vorgehensweise wird die UVP 
auf eine Gesetzesverträglichkeitsprüfung reduziert, die 
lediglich die Einhaltung von Vorschriften überwacht, die 
fachrechtlich ohnehin verbindlich sind.
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am umwelt- und raumverträglichsten zu beurteilen sind. 
Betrachtungsmaßstab sind hier die raumbedeutsamen 
überörtlichen Auswirkungen. Im Rahmen dieser Suche 
nach der belangübergreifend besten Alternative ist die 
Anwendung schärfer formulierter Umweltqualitätsanfor-
derungen sinnvoll und in der Praxis auch üblich, da die 
Einhaltung der einschlägigen fachrechtlichen Anforde-
rungen – die sogenannten entscheidungserheblichen Be-
wertungsmaßstäbe – im nachfolgenden Planfeststellungs-
verfahren ohnehin zu beachten sind und stets eingehalten 
werden müssen. Hier ist die verfahrensführende Behörde 
also mit einem relativ weiten Ermessensspielraum ausge-
stattet.

UVP im Immissionsschutzrecht

Das Immissionsschutzrecht ist als Kontrollerlaubnis oder 
gebundene Entscheidung angelegt. Die Vorgehensweise 
ist in der 9. BImSchV geregelt. Da es sich hier um eine ge-
bundene Entscheidung handelt, ist ein Vorhaben zu ge-
nehmigen, wenn alle Genehmigungsvoraussetzungen – im 
Prinzip mit klar abprüfbaren Vorschriften dargelegt – vor-
liegen. Das führt in der Praxis häufig dazu, dass die nicht 
direkt immissionsbezogenen Normen wie beispielsweise 
landschaftsbildbezogene Aspekte, das Globalklima oder 
auch das kulturelle Erbe eine untergeordnete Betrachtung 
erfahren. Die Anbindung an die fachrechtlichen Bewer-

Die nach Fachrecht unter Schutz stehenden Gebiete wer-
den bei der Bewertung in der Regel angemessen berück-
sichtigt. Problematisch wird es dagegen, wenn Objekte 
oder flächenbezogene Schutzausweisungen berücksich-
tigt werden sollen, die fachgutachterlich oder fachbehörd-
lich als bedeutend eingestuft werden, die Schwelle zur 
Schutzausweisung aber nicht – oder noch nicht – über-
schritten haben. Eine Berücksichtigung solcher Objekte 
oder Flächen ist jedoch dem Gebot der wirksamen Um-
weltvorsorge in § 25 UVPG entsprechend vorzunehmen.

Zum Bewertungskonzept der UVP zählen auch die weiter-
gehenden Ausführungen der UVPVwV aus dem Jahr 1995, 
die immer noch Gültigkeit besitzen, da sich bei den Bewer-
tungsgrundsätzen nichts geändert hat. Danach ist gemäß 
Nr. 0.6.1.2 UVPVwV die Bewertung der Umweltauswirkun-
gen in dieser hierarchischen Schrittfolge vorzugehen:

(1)	 Bewertung wird anhand fachrechtlich verbindlicher 
Grenzwerte durchgeführt.

(2)	 Existieren für die zu erwartenden Auswirkungen keine 
Werte, sind die Orientierungshilfen gem. Anhang 1 der 
UVPVwV heranzuziehen.

(3)	 Existieren dort ebenfalls keine Bewertungsmaßstäbe, 
ist einzelfallbezogen nach fachlich abgeleiteten Krite-
rien zu bewerten. 

Abbildung 2 veranschaulicht diese Vorgehensweise mit ei-
nigen Beispielen. Diese Art der Bewertung stellt die Grund-
lage für Planfeststellungsverfahren dar, die stets mit integ-
rierter Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen sind.

Damit wird dem Bewertungsvorgang und der Auswahl 
angemessener Maßstäbe ein relativ breiter Ermessens-
spielraum eingeräumt, falls keine eindeutigen Normen 
vorliegen. Und selbst, wenn diese verfügbar sein sollten, 
ist immer noch der Anspruch bzw. die Pflicht zur wirksa-
men Umweltvorsorge zu beachten. Dies unterstreicht auch 
der sogenannte Grenzbelastungsansatz, den die UVPVwV 
(Nr.  2.3.3) ebenfalls vorsieht. Wenn von dem Vorhaben 
ausgehende Wirkungen dazu führen, dass Anforderungen 
an die Beschaffenheit von Wasser, Boden, Luft sowie Natur 
und Landschaft jeweils gerade noch eingehalten werden, 
ist zu prüfen, ob die Umweltauswirkungen insgesamt nach 
Lage des Einzelfalls so zu bewerten sind, dass überwiegen-
de öffentliche Interessen im Sinne dieser Vorschrift ent-
gegenstehen. 

UVP in der Raumordnung

Auf der Ebene der Raumverträglichkeitsprüfung (RVP) 
wird im regionalplanerisch üblichen Maßstab von 1:25.000 
in der Regel überprüft, welche Varianten des Vorhabens 

(1) 	�Fachrechtliche  
Anforderungen

Rechtsverbindliche Grenz-
werte der Fachgesetze + 
Ausführungsbestimmungen; 
verbindliche planerische Ziel-
vorgaben

Sonstige Grenzwerte oder 
nicht zwingende, aber an-
spruchsvollere Kriterien als die 
Orientierungshilfen in Anhang 
1 UVPVwV

•	Verkehrslärmschutz-VO  
(16. BImSchV)

•	Bundes-Bodenschutz-VO 
(BBodSchV)

•	Luftqualitätsstandards  
(39. BImSchV)

•	Luftgüteleitlinien der WHO
•	Critical Loads der UNECE  

(kritische Belastungsgrenzen 
für Ökosysteme)

•	Erhaltung + Rücksichtnahme
gebot von Denkmälern  
(§ 3 DSchG NRW)

Verbindliche Grenz-
werte zum Schutz der 
menschlichen Gesund-
heit: Werte nur teilweise 
vorsorgeorientiert.

Anhang 1 der UVPVwV
Orientierungshilfen für
•	Eingriff in Natur und Land-

schaft
•	Fließgewässer
•	Bodenbeschaffenheit
•	Luftbeschaffenheit

•	Verlust oder erhebliche 
Minderung von hist. bedeut-
samen Kulturlandschaften

•	Verlust oder erhebliche 
Minderung von Gewässern/
Wasserhaushalt

•	Verlust oder erhebliche Min-
derung von Funktionen des 
Oberbodens 

•	TA-Luft

Orientierungshilfen sind 
ohne größere Praxis-
relevanz, da z. T. auf be-
stehende fachrechtliche 
Maßstäbe wie BNatSchG, 
BImSchG verwiesen 
wird; seit 1995 nicht 
mehr aktualisiert.

(2) 	�Orientierungshilfen  
gem. UVPVwV

Keine Grenzwerte / sonstige 
Kriterien, keine Orientierungs-
hilfen: 
→ �Bewertung nach Umständen 

des Einzelfalls aus fachlicher 
Perspektive

•	Operationalisierung von 
programmatischen Zielset-
zungen der Bundesregierung  
(30 ha-Flächenschutzziel, 
CO2-Minderungsziel etc.)

•	Ergänzung der fachrechtli-
chen Normen durch vorsorge-
orientiert abgeleitete Werte

Fallbezogene Bewer-
tungen sind vor allem 
bei Schutzgütern bzw. 
Auswirkungen ohne 
verbindliche Grenzwerte 
wie z. B. Kulturelles 
Erbe, Klima, Fläche oder 
menschliches Wohl
befinden relevant.

(3)	� Einzelfallbezogene  
Fachmaßstäbe

Bewertungsstufen Regelungen von UVPVwV + UVPG Beispiele für Maßstäbe Hinweise

Abbildung 2  Bewertungsstufen gemäß UVPVwV

Quelle: Hartlik 2020b, verändert
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tungsmaßstäbe wird dabei sehr eng ausgelegt. Gemein-
schaftsrechtlich ist diese Sichtweise fragwürdig und nicht 
haltbar, denn im Sinne der UVP-Richtlinie müssen die Er-
gebnisse der UVP, bezogen auf alle Schutzgüter, Einfluss 
auf den Genehmigungsprozess erlangen können. Andern-
falls könnte der relativ aufwendige Prozess der Umweltfol-
genabschätzung inklusive der Beteiligungsmöglichkeiten 
wirkungslos bleiben.

Umweltprüfung in der Bauleitplanung

Für Flächennutzungs- und Bebauungspläne (Bauleitplä-
ne) sind nach §  2 (4) BauGB eine Umweltprüfung durch-
zuführen und als Ergebnis ein Umweltbericht zu erstellen. 
Bebauungspläne werden von den Gemeinden als Satzung 
beschlossen, die Begründung und die zusammenfassende 
Erklärung, in der darzulegen ist, wie die Umweltbelange 
und die Ergebnisse der Beteiligungsverfahren berücksich-
tigt wurden, sind zur Einsicht bereitzuhalten und im Inter-
net zu veröffentlichen. Gemäß § 4 (4) Satz 4 BauGB ist das 
Ergebnis der Umweltprüfung zu berücksichtigen. Damit 
unterliegen die umweltbezogenen und also auch die kul-
turerberelevanten Belange einem ermessensgesteuerten 
Abwägungsvorgang, vergleichbar mit dem Planfeststel-
lungsverfahren.

2.5	 Wirkungspfadmodell der UVP

Der Kern der Auswirkungsanalyse, die den zentralen Ge-
genstand für den UVP-Bericht und die Umweltberichte ge-
mäß SUP und BauGB bildet, ist das Wirkungspfadmodell. 
Es verbindet die Wirkfaktoren, die von einem Vorhaben 
bzw. von einem Plan/Programm ausgehen mit den betrof-
fenen Schutzgütern und führt dadurch zu Veränderungen 
bzw. Auswirkungen in den Schutzgütern (vgl. Abbildung 3). 
Im Mittelpunkt der Untersuchung steht die Ermittlung 
der möglichen Wirkungspfade (Vorhaben – Wirkfaktor – 
Schutzgüter), indem die Verknüpfung von Wirkfaktoren 
des Vorhabens während der Bau- und Betriebsphase mit 
den jeweiligen Schutzgutkomponenten, die empfindlich 
gegenüber diesem Wirkfaktor sind, aufgezeigt werden. 
Die Abbildung verdeutlich darüber hinaus, welche Art von 
Wirkfaktoren zu berücksichtigen sind. Zu diesen zählen 
nicht nur solche, die direkt vom Vorhaben ausgehen, son-
dern auch die, die gemeinsam mit anderen Vorhaben oder 
Tätigkeiten zu kumulativen Effekten führen können. Darü-
ber hinaus sind nach den Rechtsvorgaben des UVPG auch 
klimawandelbedingte Faktoren zu betrachten und solche, 
die infolge von Stör-/Unfällen sowie der Nutzung von Ener-
gie und Rohstoffressourcen zu Umweltveränderungen füh-
ren können.

Naturkatastrophen,
Extremwetterereignisse

Schutzgüter

Umweltauswirkungen

WirkfaktorenVorhaben

Nutzung von Rohsto�en 
und Energie

Unterbrochene Linie: indirekte E�ekte auf die Schutzgüter infolge von Wirkungen auf  das Vorhaben

Katastrophen und 
schwere Unfälle

Andere Vorhaben 
und Tätigkeiten

klimawandel-
bedingt

kumulative
Wirkungen

Schutzgut-
Veränderungen

Einwirkungen auf 
Schutzgüter

Merkmale
des Vorhabens

Abbildung 3  Wirkungspfadmodell

Quelle: Hartlik 2020a
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Dabei gilt es einerseits, die auswirkungsrelevanten Merk-
male des Vorhabens, also die Wirkfaktoren zu ermitteln, 
die zu erheblichen Veränderungen im Schutzgut oder einer 
Schutzgutkomponente bzw. -eigenschaft führen können. 
Die klassischen Wirkfaktoren wie Emissionen von Schall, 
Luftschadstoffen, Gerüchen, Strahlung, Licht, Wärme so-
wie die direkte Flächeninanspruchnahme sind zunächst 
mit ihren spezifischen Wirkzonen zu ermitteln. Parallel ist 
die Ausprägung des Schutzgutes im Rahmen der Bestands-
beschreibung darzustellen. Hierzu ist in der Regel zu dif-
ferenzieren zwischen der Bedeutung des Schutzgutes, der 
Empfindlichkeit gegenüber Beeinträchtigungen sowie ggf. 
vorhandener Vorbelastungen. Hinzukommen fallbezogen 
noch spezifische Wirkfaktoren aufgrund kumulativer Effek-
te mit anderen Vorhaben oder Tätigkeiten oder auch kli-
mawandelbedingte Auswirkungen. Aus der Gesamtschau 
des Wirkungskomplexes kann dann der Grad der Beein-
trächtigung oder der Betroffenheit ermittelt werden. 

2.6	 Beschleunigung der Planungs- 
und Zulassungsverfahren

2.6.1	 Vorbemerkung 

Spätestens mit dem Planungsbeschleunigungsgesetz im 
Jahr 2018 und verstärkt durch die kriegsbedingte Krise 
in der Energieversorgung im Jahr 2022 ist ein deutlicher 
Anstieg der gesetzgeberischen Aktivitäten zur Planungsbe-

schleunigung zur verzeichnen, die die Arbeitsroutinen und 
Verfahrensabläufe in den Umweltprüfungen stark verän-
dern. Die Aufzählung der gesetzlichen Änderungen würde 
den Rahmen sprengen. Allein mit dem „Gesetz zur Ände-
rung des Raumordnungsgesetzes und anderer Vorschrif-
ten“ vom 22.03.2023 werden zwölf völlig unterschiedliche 
Rechtsvorschriften angepasst.

2.6.2	 Aufgabe der gesamtplanerischen 
Abstimmung und Verlagerung der 
Prüfung der Umweltauswirkungen  
auf das Zulassungsverfahren

Mit der Änderung des ROG wird das Raumordnungsver-
fahren (ROV) für große raumbedeutsame Planungen wie 
Infrastrukturmaßnahmen durch die neue Raumverträg-
lichkeitsprüfung (RVP) ersetzt. Sie hat nur noch den Cha-
rakter einer gutachterlichen Stellungnahme der Behörde 
und ist sechs Monate nach Feststellung der Vollständigkeit 
der Antragsunterlagen zu beenden. Die Prüfung der Um-
weltverträglichkeit soll nur noch überschlägig, analog der 
Prüfung der UVP-Pflicht, durchgeführt werden. Wird der 
sechsmonatige Zeitrahmen nicht eingehalten, kann das 
entsprechende Zulassungsverfahren beantragt werden. In 
§ 16 (2) des novellierten ROG soll von einer RVP raumbe-
deutsamer Planungen und Maßnahmen abgesehen wer-
den, bei denen sichergestellt ist, dass ihre Raumverträg-
lichkeit anderweitig geprüft werden kann, beispielsweise 
im anschließenden Planfeststellungsverfahren. 

Bild  11: Parkanlage Burg Hülshoff, Havixbeck
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Auf dieser Ebene wurde bisher insbesondere der groß-
räumige Alternativenvergleich durchgeführt, an dessen 
Ende die Identifikation der raum- und umweltverträglichs-
ten Variante stand. Diese Variante war dann im nachfolgen-
den Verfahren Gegenstand der Zulassungsentscheidung. 
Wie der Wegfall dieses gesamtplanerischen Abstimmungs-
verfahrens in der Praxis kompensiert werden soll, bleibt 
unklar. 

2.6.3	 Verlagerung der Prüfung der 
Umweltauswirkungen von 
der konkreten Projekt- auf die 
vorgelagerte Planungsebene

Mit dem oben erwähnten Raumordnungsänderungsge-
setz wurde auch das Windenergieflächenbedarfsgesetz 
angepasst. Im Vergleich zum im voranstehenden Kapitel 
dargelegten Vorgehen wird hier eine gegenläufige Strate-
gie verfolgt. Die Prüfung der Umweltauswirkungen auf der 
konkreten Projektebene im Rahmen der UVP wird auf die 
vorgelagerte Planungsebene und damit auf die SUP ver-
schoben – zumindest bei den Vorhaben zur Windenergie-
gewinnung. 

Bei der Beantragung der Genehmigung von Windenergie-
anlagen, die in einem ausgewiesenen Windenergiegebiet 
–  entsprechende raumordnerische Vorranggebiete oder 
vergleichbare Gebiete der Raumordnung und Landespla-
nung – liegen, ist sowohl von der UVP als auch von der ar-
tenschutzrechtlichen Prüfung abzusehen, wenn bei der 
Aufstellung der Windenergiegebiete eine Umweltprüfung 

3 	� UNESCO World Heritage Convention: The Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, WHC.23/01 vom 24. Sep-
tember 2023. https://whc.unesco.org/en/guidelines (abgerufen: 07.05.2024).

auf vorgelagerter Ebene nach § 2 (4) BauGB oder nach § 8 
ROG durchgeführt wurde. Ausgenommen davon sind Vor-
haben oder Planungen, die in FFH-Schutzgebieten oder 
Nationalparks liegen. 

Trotz dieser nachvollziehbaren Bestrebungen zur Be-
schleunigung der Verfahren ist eine angemessene Sach-
verhaltsermittlung als Grundlage zur Beurteilung der 
Genehmigungsfähigkeit unabdingbar. Nur so können früh-
zeitig Konflikte erkannt und berücksichtigt werden, die zu 
einem späteren Zeitpunkt zu einer häufig unnötigen zeit- 
und kostenintensiven Verzögerung des Verfahrens führen 
würden.

2.7	 Die Kulturerbe-
Verträglichkeitsprüfung 

UNESCO-Welterbestätten sind durch die Welterbekonven-
tion (engl.: „Convention Concerning the Protection of the 
World Cultural and Natural Heritage“, kurz: „World Her-
itage Convention“) geschützt. Die 1975 in Kraft getretene 
Welterbekonvention ist ein internationales Übereinkom-
men zwischen derzeit 195 Mitgliedsstaaten mit dem Ziel, 
das wichtigste natürliche und kulturelle Erbe der Mensch-
heit zu identifizieren und zu schützen. 

Grundlage für den Eintrag von Welterbestätten in die Welt-
erbeliste ist deren außergewöhnlicher universeller Wert 
(engl.: „Outstanding Universal Value“, kurz: OUV). Wenn 
eine Eintragung in die Liste des UNESCO-Welterbes erfolgt 
ist, ist der außergewöhnliche universelle Wert unverrück-
bar und er darf nicht beeinträchtigt werden. 

In den Richtlinien zur Umsetzung des Übereinkommens 
zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt3 wird un-
ter Nr. 118bis betont, dass die Vertragsstaaten sicherstellen 
sollen, dass als Voraussetzung für innerhalb oder im Um-
feld eines Welterbeguts geplante Entwicklungsprojekte 
und -maßnahmen Umweltverträglichkeitsprüfungen, Kul-
turerbe-Verträglichkeitsprüfungen und/oder strategische 
Umweltverträglichkeitsprüfungen durchgeführt werden. 
Diese Prüfungen sollten dazu dienen, Entwicklungsalter-
nativen sowie mögliche positive und negative Auswirkun-
gen auf den außergewöhnlichen universellen Wert des 
Gutes aufzuzeigen und Abhilfemaßnahmen gegen Verfall 
oder andere negative Auswirkungen auf das Kultur- oder 
Naturerbe innerhalb des Gutes oder seines weiteren Um-
felds zu empfehlen.

Bild  12: Lotte Neumann Siedlung, Wuppertal

https://whc.unesco.org/en/guidelines/
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Seit einigen Jahren werden deshalb vermehrt Kulturerbe-
Verträglichkeitsprüfungen (engl.: „Heritage Impact Assess-
ment“, kurz: HIA) vom UNESCO-Welterbekomitee eingefor-
dert, um Transformationen in Welterbestätten und deren 
Konsequenzen für den außergewöhnlichen universellen 
Wert zu evaluieren und zu bewerten. Auch die beraten-
den Gremien des Welterbekomitees – IUCN (Weltnaturer-
bestätten) und ICOMOS (Weltkulturerbestätten) – können 
Empfehlungen zur Durchführung solcher Kulturerbe-Ver-
träglichkeitsprüfungen geben. Ein wesentlicher Grund für 
diese Einforderung von Kulturerbe-Verträglichkeitsprü-
fungen ist, dass hier explizit auf die Besonderheiten der 
Wertesystematik von Welterbestätten, vor allem auf den 
außergewöhnlichen universellen Wert respektive die Welt-
erbekriterien eingegangen werden soll.

2022 wurde ein Leitfaden zur Durchführung von Verträg-
lichkeitsprüfungen im Kontext des UNESCO-Welterbes in 
Zusammenarbeit von UNESCO sowie seiner beratenden 
Gremien ICCROM, ICOMOS und IUCN aktualisiert.4 

Im Gegensatz zu SUP und UVP sind Kulturerbe-Verträglich-
keitsprüfungen bisher im EU-Recht nicht vorgesehen. Je-
doch ist die UNESCO-Welterbekonvention im Rahmen des 
Völkerrechts abgesichert, so dass die innerhalb der Richt-
linien zur Umsetzung Nr. 118bis vorgeschlagene Durchfüh-
rung von Kulturerbe-Verträglichkeitsprüfungen im Rah-

4 	� UNESCO, ICCROM, ICOMOS, IUCN: Guidance and Toolkit for Impact Assessments in a World Heritage Context. 2022. https://whc.unesco.org/en/guidan-
ce-toolkit-impact-assessments/ (abgerufen: 09.07.2024).

men von welterberelevanten Verfahren zu berücksichtigen 
sind. Die Durchführung einer Kulturerbe-Verträglichkeits-
prüfung und die Umsetzung von hier ausgesprochenen 
Empfehlungen geschieht daher auf dieser völkerrechtli-
chen Basis und obliegt in der Regel den einzelnen Vertrags-
staaten. Aufgrund des föderalen Systems der Bundesrepu-
blik sind hier die einzelnen Länder zuständig. NRW hat es 
in § 12 der Denkmalverordnung umgesetzt. Es ist möglich, 
Kulturerbe-Verträglichkeitsprüfungen in Umweltprüfun-
gen als separate Fachprüfung einzubetten. 

Bislang werden aufgrund der unterschiedlichen Bearbei-
tungstraditionen die Umweltprüfungen und die KVP noch 
separat erarbeitet. Methodisch gibt es jedoch verschiedene 
Parallelen, die in den Verfahren selbst ausgelotet werden 
sollten. Damit werden die Verfahren beschleunigt, Doppel-
arbeit vermieden und, am Wichtigsten, die KVP beginnt zu 
einem frühen Verfahrensstand.

Bild  13: Desenberg, Warburg

Bei der Durchführung von Umweltprüfungen im 
Umfeld von Welterbestätten sollte generell ge-
prüft werden, ob ggf. eine separate Kulturerbe-
Verträglichkeitsprüfung erforderlich ist, mit der 
die Welterbeverträglichkeit von Planungspro-
zessen und Vorhaben geprüft werden kann.

https://whc.unesco.org/en/guidance-toolkit-impact-assessments/
https://whc.unesco.org/en/guidance-toolkit-impact-assessments/
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Bild  14: Basilika St. Potentius, Kall-Steinfeld
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Durch die Einführung der UVP im Jahr 1990 auf Grundla-
ge der entsprechende EU-Richtlinie (vgl. Kapitel 2) wurde 
schon frühzeitig der Rahmen für die Berücksichtigung des 
kulturellen Erbes bei bestimmten Vorhaben – und später 
auch bei bestimmten Planungen und Programmen – fest-
gelegt. Von Bedeutung ist, dass der Umweltbegriff sowohl 
natürliche als auch anthropogene Schutzgüter umfasst. Sie 
sind somit ein wichtiger integraler Bestandteil der Umwelt. 
Mit Einführung der UVP wurden nach und nach auch alle 
relevanten Fachgesetze wie beispielsweise das Bundes-Im-
missionsschutzrecht, das Wasserhaushaltsrecht und das 
Raumordnungsrecht um die UVP-Schutzgüter einschließ-
lich des kulturellen Erbes erweitert.

Auf dem Gebiet des Denkmalschutzes existieren weitere 
Rechtsnormen und Fachkonventionen, aus denen hervor-
geht, dass spezifische Maßstäbe, Normen und vor allem 
Handlungsanweisungen im Umgang mit dem denkmalwer-
ten kulturellen Erbe im Rahmen von Umweltprüfungen zu 
berücksichtigen sind. Dies betrifft insbesondere folgende 
internationale Konventionen und Regelwerke:

•	 Internationale Charta über die Konservierung und Res-
taurierung von Denkmälern und Ensembles (Denkmal-
bereiche) von 1964 in der Fassung von 1989 (Charta von 
Venedig)

•	UNESCO-Konvention zum Schutz des Kultur- und Na-
turerbes der Welt von 1972

•	Charta der historischen Gärten von 1981 (Charta von 
Florenz)

•	Europäisches Übereinkommen zum Schutz des archi-
tektonischen Erbes Europas von 1985 (Konvention von 
Granada)

•	 Internationale Charta zur Denkmalpflege in histori-
schen Städten von 1987 (Charta von Washington)

•	Charta für den Schutz und die Pflege des archäologi-
schen Erbes von 1989 (Charta von Lausanne)

•	Europäisches Übereinkommen zum Schutz des archäo-
logischen Erbes von 1992 (Konvention von Malta), revi-
diert; Sammlung europäischer Verträge (SEV) Nr. 143

•	Europäische Landschaftskonvention von 2000 (Florenz-
Konvention)

•	UN/ECE-Übereinkommen über den Zugang zu In-
formationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an Ent-
scheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in 
Umweltangelegenheiten vom 25. Juni 1998 (Århus-Kon-
vention); ECE/ECP/43; Bundesgesetzblatt/ BGBl. 2006 II 
S. 1251

•	Rahmenkonvention des Europarates über den Wert des 
Kulturerbes für die Gesellschaft von 2005 (Konvention 
von Faro)

•	 Leipzig-Charta zur nachhaltigen europäischen Stadt von 
2007 und Neue Leipzig-Charta von 2020 (Fortschreibung)

•	Erklärung von Davos (EU-Kulturministerkonferenz 2018)

In der deutschen Gesetzgebung gibt es gleichfalls ein-
deutige Formulierungen, die auf einen angemessenen, 
behutsamen Umgang mit dem kulturellen Erbe abzielen 
(Bundesnaturschutzgesetz, Bundesbodenschutzgesetz, 
Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Naturschutzge-
setz, Landesplanungsgesetz und Denkmalschutzgesetze 
der Länder). Beispielsweise wird im Bundesbodenschutz-
gesetz in § 2 (2) Nr. 2 ausdrücklich die Funktion des Bodens 
als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte hervorgeho-
ben, die es zu erhalten gilt. Aufgrund der Kulturhoheit der 
Länder sind die Regelungen der Denkmalschutzgesetze 
auch für den Bund wirksam. In einigen Ländern handelt 
es sich um Pflichten mit Verfassungsrang (beispielsweise 
Art.  18 der nordrhein-westfälischen Landesverfassung), 
entsprechend welcher Kultur und Denkmäler zu schützen, 
zu pflegen und zu fördern sind. 

Zentrale Anliegen sind Schutz und Pflege durch eine ver-
trägliche Nutzung und Bewirtschaftung sowie eine Weiter-
entwicklung unter Berücksichtigung historischer Werte 
und Strukturen. Darüber hinaus stellen die Belange der 
Denkmalpflege Aspekte des öffentlichen Interesses bzw. 
des Wohls der Allgemeinheit dar, die über entsprechende 
Generalklauseln in fachgesetzliche Abwägungsentschei-
dungen, etwa Planfeststellungen, eingestellt werden müs-
sen. In Tabelle  1 werden beispielhaft einige dieser Rege-
lungen zitiert.

Bild  15: Röhndorfer Weinberg, Siebengebirge
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Tabelle 1  Rechtsvorschriften zum kulturellen Erbe 

Gesetzliche Vorgaben zum kulturellen Erbe Quelle

Denkmalschutz und Denkmalpflege
„Es ist Aufgabe von Denkmalschutz und Denkmalpflege, die Denkmäler zu schützen und zu 
pflegen, wissenschaftlich zu erforschen und das Wissen über Denkmäler zu verbreiten. Dabei ist 
auf eine sinnvolle Nutzung hinzuwirken.“

§ 1 (1) DSchG NRW vom  
01.06.2022

„Die Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege sind bei allen öffentlichen Planun-
gen und Maßnahmen angemessen zu berücksichtigen. Die Denkmalbehörden und Denkmalfach-
ämter sind frühzeitig zu beteiligen und so mit dem Ziel in die Abwägung mit anderen Belangen 
einzubeziehen, dass die Erhaltung und Nutzung der Denkmäler und Denkmalbereiche sowie 
eine angemessene Gestaltung ihrer Umgebung möglich sind. Die Denkmalbehörden und Denk-
malfachämter wirken darauf hin, dass Denkmäler und Denkmalbereiche in die Raumordnung, 
Landesplanung, städtebauliche Entwicklung und Landespflege einbezogen und sinnvoll genutzt 
werden.“

§ 3 DSchG NRW vom 01.06.2022

Naturschutz und Landschaftspflege
„Natur und Landschaft sind […] im besiedelten und unbesiedelten Bereich […] so zu schützen, 
dass […] 3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Land-
schaft auf Dauer gesichert sind.“

„Zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswertes von 
Natur und Landschaft sind insbesondere […] Naturlandschaften und historisch gewachsene 
Kulturlandschaften, auch mit ihren Kultur-, Bau- und Bodendenkmälern, vor Verunstaltung, Zer-
siedelung und sonstigen Beeinträchtigungen zu bewahren.“

„Die Beseitigung des Naturdenkmals sowie alle Handlungen, die zu einer Zerstörung, Beschä-
digung oder Veränderung des Naturdenkmals führen können, sind nach Maßgabe näherer Be-
stimmungen verboten.“

§ 1 (1) Nr. 3 BNatSchG vom 29. Juli 
2009, zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 03.07.2024 
 
 
§ 1 (4) Nr. 1 BNatSchG vom 29. Juli 
2009, zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 03.07.2024 

§ 28 (2) BNatSchG vom 29. Juli 
2009, zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 03.07.2024

Bodenschutz
„Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktionen 
sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte so weit wie möglich vermieden 
werden.“

§ 1 BBodSchG vom 17. März 1998, 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 
25.02.2021

Raumordnung
„Grundsätze der Raumordnung sind insbesondere:
5. Kulturlandschaften sind zu erhalten und zu entwickeln. Historisch geprägte und gewachsene 
Kulturlandschaften sind mit ihren prägenden Merkmalen und mit ihren Kultur- und Naturdenk-
mälern zu erhalten. Die unterschiedlichen Landschaftstypen und Nutzungen der Teilräume sind 
mit den Zielen eines harmonischen Nebeneinanders, der Überwindung von Strukturproblemen 
und zur Schaffung neuer wirtschaftlicher und kultureller Konzeptionen zu gestalten und weiter-
zuentwickeln.“

§ 2 (2) Nr. 5 ROG vom  
22. Dezember 2008, zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 22.03.2023

Bauordnung
„Eine Beeinträchtigung öffentlicher Belange liegt insbesondere vor, wenn das Vorhaben Belange 
des […] Denkmalschutzes oder die natürliche Eigenart der Landschaft und ihren Erholungswert 
beeinträchtigt oder das Orts- und Landschaftsbild verunstaltet […].“

§ 35 (3) Nr. 5 BauGB vom  
3. November 2017, zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 22.03.2023
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Alle anderen Gesetze berücksichtigen entweder die Be-
deutung des kulturellen Erbes als Belang innerhalb der 
Abwägung oder integrieren den Schutz des kulturellen 
Erbes sogar als einen Teil ihrer jeweiligen Fachaufgabe in 
ihre Grundsätze und Ziele. Ein Zweck des Bundesimmis-
sionsschutzgesetzes (BImSchG) ist es, Kultur- und sonstige 
Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schüt-
zen. Das Fernstraßengesetz und das Wasserhaushaltsge-
setz berücksichtigen, etwas allgemeiner gefasst, öffentli-
che und private Belange und das Wohl der Allgemeinheit 
im Rahmen der Planfeststellung.

Bezogen auf das Gesetz über die Umweltverträglichkeits-
prüfung ist ein Wandel der Begrifflichkeit festzustellen. 
Hieß es in der ursprünglichen Fassung des UVPG aus dem 
Jahre 1990 noch „Kultur- und sonstige Sachgüter“, er-
folgte mit der Modernisierung des UVP-Gesetzes 2017 der 
Wechsel zum „kulturellen Erbe“, also dem Begriff, der seit 
Beginn in der UVP-Richtlinie 85/337 Verwendung findet. 

Zentrales Ziel der Umweltprüfungen ist es, durch frühzei-
tige Beteiligung von Fachleuten die Beeinträchtigungen 
der Schutzgüter zu vermeiden oder zu vermindern oder, 

soweit überhaupt möglich, auszugleichen. Hierzu ist eine 
wirksame Zusammenarbeit zwischen Denkmalpflege, Kul-
turarbeit, Umweltschutz und Raumordnung erforderlich. 
Diese Zusammenarbeit wird im Rahmen der Umweltprü-
fungen – betrachtet man sie als Koordinierungsinstrumen-
te – für den Verwaltungsablauf gesteuert.

Ausdrücklich zu betonen ist dabei der präventive, umwelt-
vorsorgeorientierte Charakter der Umweltprüfungen, der be-
reits den Beginn der Planungsphase prägt und im Gegensatz 
zu dem in den Denkmalschutzgesetzen verankerten Prinzip 
der Gefahrenabwehr steht. Die Berücksichtigung einer wirk-
samen Umweltvorsorge ist in § 3 UVPG festgeschrieben. Die 
unterschiedliche Zielrichtung – Gefahrenabwehr statt Vor-
sorge – führt leider in der denkmalpflegerischen Praxis häu-
fig dazu, sich in die Planung erst zu einem späteren Zeitpunkt 
einzuschalten. So wird dann häufig ein nicht angemessener 
Untersuchungsumfang festgelegt – eine Vorgehensweise, 
die Verluste schützenswerter Substanz des kulturellen Erbes 
mit sich bringen kann. Gleichfalls ist es unangemessen und 
in keiner Weise rechtskonform, ausschließlich gesetzlich ge-
schützte Kulturdenkmäler in die Betrachtung/Bewertung im 
Rahmen der Umweltprüfungen einzustellen.

Bild  16: Schloss Augustusburg, Brühl
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Die wesentlichen Grundsätze für eine fundierte, nachvoll-
ziehbare und angemessene Berücksichtigung des kulturel-
len Erbes in Umweltprüfungen werden von Fischer, Graa-
fen und König (2006)5 folgendermaßen zusammengefasst:

Die verschiedenen Umweltprüfungen mit ihren Auswir-
kungsuntersuchungen in Form von UVP- oder Umweltbe-
richten sind für den Umgang mit Kulturgütern und deren 
angemessene Berücksichtigung im Kontext von Planungs- 
und Zulassungsprozessen der wichtigste Ansatzpunkt. 
Daher sollen die Untersuchungen der Auswirkungen auf 
das kulturelle Erbe umfassend vom Planungs- bzw. Vorha-
benträger bearbeitet und von den Denkmalbehörden und 
Denkmalfachämtern während des Verfahrens intensiv be-
gleitet werden. 

5 	� Fischer, Heinz / Graafen, Rainer / König, Dieter (Hg.): Kulturelles Erbe und Umweltverträglichkeitsprüfung. Koblenzer Geographisches Kolloquium 
28. Jahrgang. Koblenz 2006, S. 117–120.

•	 „Es sind alle Aspekte des kulturellen Erbes zu be-
rücksichtigen.

•	 Die Berücksichtigung des kulturellen Erbes ist in al-
len Phasen der UVP – vom Screening bis zur Abwä-
gung/Entscheidung – sicherzustellen.

•	 Alle Auswirkungen eines Vorhabens sind klar und de-
tailliert zu beschreiben, um nachvollziehbar erken-
nen zu können, welche Effekte das kulturelle Erbe 
betreffen.

•	 Es ist ein angemessen großes Untersuchungsgebiet 
festzulegen, um das kulturelle Erbe und die möglichen 
Auswirkungen darauf nachvollziehen zu können.

•	 Alle Erhebungen und Untersuchungen zum kulturel-
len Erbe sind mit einem hohen fachlichen Standard 
durchzuführen, um ein Verständnis der charakteris-
tischen Eigenart und der Bedeutung des Schutzgu-
tes zu gewährleisten; erst auf dieser Grundlage kön-
nen Entscheidungen getroffen werden.

•	 Alle nachteiligen oder auch positiven erheblichen 
Auswirkungen auf das kulturelle Erbe sind zu be-
schreiben, einschließlich der direkten, indirekten, 
temporären, permanenten und kumulativen Effekte.

•	 Alle Auswirkungen auf das kulturelle Erbe sind hin-
sichtlich ihrer Relevanz, das heißt in Bezug auf ihren 
spezifischen Wert und mögliche Veränderungen zu 
bewerten. Die entsprechenden internationalen und 
nationalen Vorgaben (Gesetze, Konventionen und 
Verwaltungsvorschriften) sind anzuwenden, um die 
Bedeutung des kulturellen Erbes herauszustellen 
und sein Gewicht in der Abwägung entsprechend zu 
untermauern.

•	 Die voraussichtlichen erheblichen Auswirkungen 
auf das kulturelle Erbe sind unter Berücksichtigung 
von Planungsalternativen – einschließlich der Null-
Variante – zu prüfen.

•	 Die verschiedenen sich bietenden Möglichkeiten 
zur Vermeidung und Minimierung von Auswirkun-
gen einschließlich der Anpassung des Planungsent-
wurfs, sind zu prüfen. Mit unvorhergesehenen Aus-
wirkungen während der Maßnahmenumsetzung ist 
immer zu rechnen. 

•	 Neben realistischen Vermeidungs- und Minimie-
rungsmaßnahmen […] ist ein qualifiziertes Moni-
toring erforderlich. Alle im Konsultations- und Pla-
nungsprozess vereinbarten Maßnahmen sind mit 
einer Aussage zur Verantwortlichkeit im Hinblick 
auf die Umsetzung zu dokumentieren.

•	 Die Aussagen, das kulturelle Erbe betreffend, sind 
in der UVP auch für Nichtspezialisten deutlich und 
verständlich zu formulieren und nachvollziehbar zu 
dokumentieren.“
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Bild  17: Fördergerüst Schacht 2 der Zeche Zollverein, Essen-Katernberg
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4.1	 Allgemeine Hinweise zur 
Bestandserfassung 

4.1.1	 Vorbemerkung

Im Folgenden werden die Grundlagen und Arbeitsschrit-
te zur Bestandserfassung für das kulturelle Erbe mit sei-
nen drei Erbebereichen beschrieben. Die Begutachtung 
des kulturellen Erbes bedarf trotz zahlreicher inhaltlicher 
Überschneidungen notwendigerweise einer jeweils eige-
nen Methodik, je nachdem, ob das archäologische, das 
baukulturelle oder das landschaftskulturelle Erbe betrof-
fen ist – und daher auch einer gesonderten Bearbeitung. 
Um den vielfältigen Beziehungen und Wechselwirkungen 
zwischen dem archäologischen, baukulturellen und land-
schaftskulturellen Erbe Rechnung zu tragen, ist zudem 
eine interdisziplinäre integrative Betrachtung notwendig. 

4.1.2	 Untersuchungstiefe, 
Detaillierungsgrad und 
Untersuchungsraum

In Abhängigkeit vom Vorhaben bzw. der Planungsebene 
und der Qualität bzw. dem Detaillierungsgrad der bereits 
vorliegenden Daten kann zur Bestandserfassung auf vor-
handene Informationen zurückgegriffen werden. Liegen 
keine ausreichend qualifizierten Daten vor, um die Aus-
wirkungen auf das kulturelle Erbe im Untersuchungs- bzw. 
Planungsraum ermitteln und bewerten zu können, ist eine 
weitergehende Erfassung im Rahmen eines Fachgutach-
tens notwendig. 

Bei Neuaufstellungen oder Änderungen von Landesent-
wicklungsplänen bzw. Regionalplänen sind, sofern vorlie-
gend, die Aussagen der entsprechenden kulturlandschaft-
lichen Fachbeiträge sowie ggf. ergänzende Informationen 
der zuständigen Fachbehörden, der Denkmalbehörden 
und der Denkmalfachämter im Rahmen der Verfahren als 
Grundlage zur Bewertung der Auswirkungen heranzuzie-
hen. Es ist zu beachten, dass auf der jeweiligen Planungs-
ebene entsprechend die landesweit, regional oder lokal 
bedeutsamen Kulturlandschaftsbereiche zu differenzieren 
sind. Für die Zulassungsebene (Planfeststellung, Bauleit-
planung, gebundene Genehmigung) können die Aussagen 
der kulturlandschaftlichen Fachbeiträge in NRW auf Ebene 
der Landes- bzw. Regionalplanung erste Hinweise geben. 
Aufgrund des detaillierteren Planungsmaßstabs ist jedoch 
auf der Zulassungsebene nach Abstimmung mit den zu-
ständigen Fachbehörden, den Denkmalbehörden und 
den Denkmalfachämtern im Regelfall eine tiefergehende 
Untersuchung erforderlich. 

Der Untersuchungsraum sollte in Umweltprüfungen im-
mer die spezifischen Standortbedingungen und Besonder-
heiten berücksichtigen, die einerseits von den vorhaben-
spezifischen Wirkfaktoren ausgehen und anderseits die 
Empfindlichkeit der Schutzgüter Kulturelles Erbe einbe-
ziehen. Er ist daher stets fallbezogen festzulegen.

4.1.3	 Erforderlichkeit von zusätzlichen 
Untersuchungen und eines 
Fachgutachtens

Es kann erforderlich werden, zusätzliche Untersuchungen, 
ggf. in einem vorhabenbezogen veranlassten Fachgutach-
ten, vorzunehmen. Dies ist insbesondere bei großen Vor-
haben oder Planungen, die die Bearbeitungskapazität der 
Denkmalbehörden und Denkmalfachämter übersteigen, 
erforderlich. Darüber hinaus kann ein Fachgutachten auch 
als Grundlage der Bewertung der Denkmalwürdigkeit 
des archäologischen oder baukulturellen Erbes durch die 
Denkmalbehörden und Denkmalfachämter oder der spe-
zifischen fachgutachterlichen Bewertung beispielsweise 
der landschaftskulturellen, der städtebaulichen oder der 
kulturlandschaftsprägenden Bedeutung dienen. Weite-
rer Bedarf für eine erforderliche vertiefte Behandlung des 
Schutzgutes kann beispielsweise bestehen, wenn

•	keine ausreichend qualifizierten Daten vorliegen, um 
die Auswirkungen auf das kulturelle Erbe im Untersu-
chungsraum bzw. Plangebiet erfassen und bewerten zu 
können, 

•	das betroffene Kulturgut von sehr hoher bzw. hoher 
kulturhistorischer Bedeutung ist,

•	die Wirkfaktoren des Vorhabens oder des Plans zu 
schwerwiegenden und damit entscheidungserhebli-
chen Auswirkungen auf die schützenswerte Substanz 
oder das Erscheinungsbild des kulturellen Erbes füh-
ren können,

•	eine besondere Empfindlichkeit der wertgebenden 
Substanz oder des Erscheinungsbildes des jeweiligen 
Erbebereichs bzw. weiterer wertgebender Merkmale 
gegenüber den Projektwirkungen besteht, 

•	Wirkfaktoren, die sowohl vom beantragten Vorha-
ben/Plan als auch von anderen Vorhaben, Planungen 
oder Tätigkeiten ausgehen können, kumulativ auf das 
Schutzgut einwirken können.

Es gilt der Grundsatz: Je größer die zu erwartende Scha-
denshöhe für das Schutzgut Kulturelles Erbe ist, desto hö-
her sind die Anforderungen an eine qualifizierte Bestands-
erfassung, da von einer Entscheidungserheblichkeit für 
die Abwägung im Rahmen der Zulassungsentscheidung 
auszugehen ist. 
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Für die Einschätzung der Erforderlichkeit eines eigenstän-
digen Fachgutachtens sind die Fachbehörden, Denkmal-
behörden und die Denkmalfachämter zuständig. Daher 
sollen sie im Falle möglicher Betroffenheiten im Rahmen 
des Scopings die Erstellung eines Fachbeitrags einfordern. 
Im Rahmen ihrer grundsätzlichen Einschätzungspräroga-
tive genießen sie das Vorrecht, die Eignung und Erforder-
lichkeit bestimmter Maßnahmen festzusetzen. Hier gilt 
zudem das Prinzip der vollständigen Sachverhaltsaufklä-
rung, dem allenfalls der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 
Grenzen setzt. Dabei empfiehlt sich schon vor dem Ein-
bringen der Unterlagen ins Verfahren die Abstimmung mit 
den Fachbehörden, Denkmalbehörden und Denkmalfach-
ämtern. 

6 	� Vereinigung der Landesdenkmalpfleger der Bundesrepublik Deutschland (Hg.): Raumwirkung von Denkmälern und Denkmalensembles, Arbeitsblatt 
Nr. 51, 2020. https://www.vdl-denkmalpflege.de/fileadmin/dateien/Arbeitsblätter/VDL_AG_Städtebauliche_Denkmalpflege_Arbeitsblatt_Raumwir-
kung_51.pdf (abgerufen: 10.06.2024).

Berücksichtigung der Raumwirkung

Das kulturelle Erbe weist häufig eine Viel-
zahl von räumlichen Bezügen auf. Diese kön-
nen visueller, struktureller, funktionaler und 
ideeller/assoziativer Art sein. Die Raumbezü-
ge, welche in der Gesamtheit den Wirkungs-
raum eines Objektes definieren, sind oftmals 
von wertgebender Bedeutung und bei einer 
Bestandserfassung und -bewertung zwingend 
zu berücksichtigen (vgl. Kapitel  5.3). Von Re-
levanz sind sowohl die textliche Beschreibung 
als auch die kartografische Darstellung. Für die 
Erfassung der visuellen Raumwirkung bietet 
sich als Grundlage das Instrument der Sicht-
barkeitsanalyse an. Weiterführende Erläute-
rungen zur Erfassung sowie zur Darstellung 
von Raumwirkungen enthält das Arbeitsblatt 
Nr.  51 der Vereinigung der Denkmalfachäm-
ter in den Ländern (VDL) „Raumwirkung von 
Denkmälern und Denkmalensembles.“6

Bild  18: Burg Altena, Altena

https://www.vdl-denkmalpflege.de/fileadmin/dateien/Arbeitsbl%C3%A4tter/VDL_AG_St%C3%A4dtebauliche_Denkmalpflege_Arbeitsblatt_Raumwirkung_51.pdf
https://www.vdl-denkmalpflege.de/fileadmin/dateien/Arbeitsbl%C3%A4tter/VDL_AG_St%C3%A4dtebauliche_Denkmalpflege_Arbeitsblatt_Raumwirkung_51.pdf


Bearbeitung des Schutzgutes in der Praxis der Umweltprüfungen

32

4.1.4	 Darstellung der Ergebnisse der 
Bestandserfassung

Die Ergebnisse der Bestandserfassung sollen im UVP-Be-
richt gesondert für das archäologische, das baukulturel-
le und das landschaftskulturelle Erbe anhand von textli-
chen Beschreibungen, Karten und ggf. Fotos beschrieben 
werden. Wurden Fachgutachten erstellt, sind die Ergeb-
nisse in die Beschreibung zu integrieren. Zwischen den 
drei Erbebereichen bestehen vielfältige Verknüpfungen. 
Daher sind die Beziehungen und Wechselwirkungen zwi-
schen den Erbebereichen zudem in einer interdisziplinä-
ren und zusammenfassenden Betrachtung darzustellen. 
Diese Beiträge dienen als Grundlage für die abschließen-
de Beurteilung durch die zuständigen Fachbehörden, die 
Denkmalbehörden und die Denkmalfachämter in den Um-
weltprüfungen.

Die kartografische Darstellung der Objekte und ihrer Sym-
bole innerhalb der Umweltprüfung ist sehr stark vom vor-
gegebenen Maßstab der Planungs- und Verfahrensebene 
und dieser wiederum vom Stand der Planung und der 
damit verbundenen Untersuchungstiefe abhängig. Dieses 
Problem der Maßstabsabhängigkeit und damit einherge-
hender Generalisierung ist bei der Erstellung der Karten-
legende und der Symbolik zu berücksichtigen. Es wird 
darauf hingewiesen, dass diese Karten das entscheiden-
de Hilfsmittel zur Bewertung und zum Vergleich mit den 
anderen Schutzgütern sind, weshalb ihnen eine herausra-
gende Bedeutung zukommt.

Mit einer zusammenfassenden Darstellung in der Karte 
und einer differenzierten Beschreibung der Erbebereiche 
im Text sind unter Berücksichtigung der rechtlichen Rah-
menbedingungen die Grundlagen für eine qualifizierte 
Bewertung der Auswirkungen im Rahmen der Umweltprü-
fungen geschaffen, die Grundlage weiterführender Ent-
scheidungen im Umgang mit dem kulturellen Erbe sind.

4.1.5	 Informationsquellen 

Die Bestandserfassung basiert auf unterschiedlichen Da-
ten- und Informationsgrundlagen, die in den UVP- oder 
Umweltberichten benannt werden müssen. 

Um die wesentlichen Erkenntnisse über das im Kontext 
einer Planung zu berücksichtigende kulturelle Erbe zu ge-
winnen, sind verschiedene Institutionen zu konsultieren. 
Außerdem stehen weitere, frei zugängliche Informations-
quellen zur Verfügung. 

Fachinstitutionen und -behörden

Denkmalbehörden

Für den Vollzug des Denkmalschutzes sind die Denkmalbe-
hörden zuständig. Diese Behörden sind sehr unterschied-
lich organisiert und in einen hierarchischen Verwaltungs-
aufbau eingebunden. Erster Ansprechpartner vor Ort sind 
die Unteren Denkmalbehörden, die je nach Bundesland 
auf Kreis- oder Gemeindeebene angesiedelt sind (Ausnah-
me: Stadtstaaten). Oftmals sind es auch die Unteren Denk-
malbehörden, die mit der Führung der rechtsverbindlichen 
Denkmalliste betraut sind und daher über den aktuellen 
und vollständigen Denkmalbestand Auskunft geben kön-
nen. In NRW sind die Unteren Denkmalbehörden auf Ge-
meindeebene angesiedelt und führen die Denkmalliste für 
alle Baudenkmäler. Die Führung der rechtsverbindlichen 
Liste für Bodendenkmäler obliegt hier dagegen dem zu-
ständigen Denkmalfachamt für Bodendenkmalpflege.

Denkmalfachämter

Neben den Denkmalbehörden bestehen in einigen Bundes-
ländern Fachämter, welche die Denkmalbehörden fachlich 
beraten und unterstützen. Die Denkmalfachämter sind in 
der Regel Träger öffentlicher Belange. Eine Kontaktaufnah-
me ist notwendig, da über die gesetzlich vorgeschriebene 
Beteiligung hinaus vielfältige Informationen zum kulturel-
len Erbe bei diesen wissenschaftlich arbeitenden Institu-
tionen erfragt werden können. So verfügen die Fachämter 
dank ihrer jahrzehntelangen Erfahrung im Schutz und in der 
Pflege sowie in der Erforschung von Denkmälern über ein 
hohes Maß an Fachkompetenz und über einen umfangrei-
chen Archiv- und auch Bibliotheksbestand.

In NRW sind die Denkmalfachämter bei den Landschaftsver-
bänden angesiedelt und zu beteiligen. Dies sind für das Gebiet 
Westfalen-Lippes die LWL-Archäologie für Westfalen und die 
LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfa-
len des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL) sowie für 
das Gebiet des Rheinlandes das LVR-Amt für Bodendenkmal-
pflege im Rheinland und das LVR-Amt für Denkmalpflege im 
Rheinland des Landschaftsverbands Rheinland (LVR). Zu be-
achten ist, dass für die Stadt Köln die Besonderheit besteht, 
dass innerhalb des Stadtgebiets das Römisch-Germanische 
Museum / Archäologische Bodendenkmalpflege der Stadt 
Köln zuständig ist. Mit dem landschaftskulturellen Erbe be-
fasst sich in Westfalen-Lippe das beim Denkmalfachamt des 
LWL angesiedelte Referat für Städtebau und Landschaftskul-
tur der LWL-DLBW. Für das Gebiet des LVR liegt die Zuständig-
keit bei der Abteilung Kulturlandschaftspflege im Dezernat 
Kultur und Landschaftliche Kulturpflege.
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Naturschutzbehörden

Häufig sind natürliche kulturhistorische Elemente, Struktu-
ren oder Landschaftsteile unter primär ökologischen Merk-
malen als Biotope oder als wertvolle Bestandteile des Land-
schaftsbildes erfasst. Die Beschreibungen enthalten oft auch 
Aussagen, die für die Bearbeitung des Schutzgutes Kulturel-
les Erbe von Bedeutung sein können, insbesondere zu his-
torischen Landnutzungsformen (beispielsweise Heiden, Nie-
derwaldrelikte, ehem. Hutungen). Die Tatsache, dass es sich 
bei einem großen Prozentsatz der schützenswerten Biotope 
um vom Menschen gestaltete und beeinflusste Flächen han-
delt zeigt, dass diese auch gleichzeitig als Teil des kulturel-
len Erbes zu verstehen und entsprechend im Verfahren unter 
verschiedenen Gesichtspunkten zu berücksichtigen sind. 

Weitere Fachbehörden

Viele Fachbehörden haben unter ihrem jeweiligen fachspe-
zifischen Blickwinkel auch kulturhistorische Erkenntnisse 
gesammelt, erforscht und dokumentiert, wie z. B. Forst- und 
Landwirtschaftsbehörden, Gartenämter, Wasserbehörden 
und -verbände, Deichverbände, Bergbehörden oder Flurbe-
reinigungsbehörden. Je nach Aufgabenstellung der Umwelt-
prüfung bzw. der Prägung des entsprechenden Landschafts-
ausschnitts ist ggf. eine gezielte Recherche notwendig.

Institutionen der Heimatpflege und Landeskunde 

Soweit dieser Bereich institutionell organisiert ist (bei-
spielsweise Heimatbünde in NRW), ist eine Nachforschung 
bei den entsprechenden Institutionen zu empfehlen, da 
hier viele raumbezogene Informationen vorliegen und die 
Vermittlung an örtliche Vereine, Verbände oder Einzelper-
sonen möglich ist. Solche Kontakte sind wichtig, da viele 
Heimatforscher eine detaillierte Ortskenntnis über län-
gere Zeiträume hinweg besitzen. Außerdem sind vielfach 
Kenntnisse über Bräuche und Traditionen vorhanden. So 
liegen hier meist auch Informationen über volkskundliche 
Kulturgüter vor, die bisher in Umweltprüfungen nur wenig 
Berücksichtigung finden. 

Archive

Die zuständigen örtlichen Archive sind eine wichtige An-
laufstelle (Gemeinde-, Stadt-, Kreisarchive), um geeigne-
tes Archivmaterial zu benennen, Kontakte zu ortskundi-
gen Personen zu vermitteln und weitergehende lohnende 
Quellen zu empfehlen, zunehmend auch digital. Unter 
folgendem Link finden sich Informationen zur Archivland-
schaft in NRW: https://www.archive.nrw.de. 

Vorhandene Planungen und Bestandsaufnahmen

Denkmaltopographien, denkmalpflegerische 
Zielplanungen und weitere Bestandsaufnahmen

In vielen Bundesländern werden Denkmaltopographien 
oder denkmalpflegerische Zielplanungen bzw. Denk-
malpflegepläne und archäologische Bestandsaufnah-
men erarbeitet, die die Bau- und Kunstdenkmäler bzw. 
die Bodendenkmäler speziell aufbereitet präsentieren. 
Für zahlreiche historische Parkanlagen existieren zudem 
Parkpflegewerke. Oft liegen lokale Gutachten und Unter-
suchungen oder Fachbeiträge vor, die in anderen Zusam-
menhängen erarbeitet wurden. Im Kontext von UNESCO-
Welterbestätten sind in der Regel Managementpläne 
vorhanden, die beispielsweise auf Sichtachsen und Hö-
henentwicklungen eingehen.

Raum- und Landschaftsplanung

Die Pläne der Raum- und Landschaftsplanung berücksich-
tigen in sehr unterschiedlichem Maße das kulturelle Erbe. 
Im Bereich der Landschafts- und Grünordnungsplanung 
sind beispielsweise oft einzelne Elemente oder Strukturen 
erfasst worden. Insbesondere die langfristig ausgelegten 
Landschaftspläne bzw. Schutzgebietsverordnungen kön-
nen Informationen zum kulturellen Erbe geben. So kann 
gemäß dem Bundesnaturschutzgesetz die Festsetzung von 
Naturschutzgebieten auch aus „landeskundlicher“ Sicht 
erfolgen. Für Landschaftsschutzgebiete kann ein Schutz-
grund die „besondere kulturhistorische Bedeutung“ der 
Landschaft sein. Auch die Biotopkataster der Naturschutz- 
und Landschaftsbehörden können Hinweise enthalten, bei-
spielsweise auf geschützte Alleen oder Niederwaldrelikte. 

Bild  19: Kopfweiden in der Netheaue, Höxter

https://www.archive.nrw.de/
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Kulturlandschaftliche Fachbeiträge

Eine wichtige Informationsquelle sind die kulturland-
schaftlichen Fachbeiträge, die als Beitrag zur Landes- und 
Regionalplanung und zur kommunalen Planung erstellt 
werden. In ihnen werden wertgebende Merkmale der vor-
handenen Kulturlandschaft textlich und kartografisch dar-
gestellt. Es ist zu beachten, dass die Gutachten als Fachgut-
achten für Pläne und Programme erstellt wurden, deren 
Aussagen sich auf unterschiedliche Planungsebenen be-
ziehen. Daher sollen Informationen aus demjenigen Fach-
gutachten herangezogen werden, welches der jeweiligen 
Planungsebene und dem Planungsmaßstab des Vorha-
bens entspricht. Liegen für die Planungsebene, beispiels-
weise bei Vorhaben auf der lokalen Ebene, keine Aussagen 
vor, so ist hierzu ggf. ein gesondertes Fachgutachten zu er-
stellen (vgl. Kapitel 4.1.3). Hierzu können die Aussagen der 
übergeordneten Planungen erste Hinweise auf kulturhis-
torisch bedeutsame Bereiche geben. Zu beachten ist auch, 
dass bestehende Fachbeiträge auf Grundlage von Kennt-
nisständen erarbeitet wurden, die insbesondere in Bezug 
auf das archäologische Erbe ggf. heute bereits wieder zu 
aktualisieren bzw. zu ergänzen sind.

Bild  20: Wohnhaus, Xanten

Im Rahmen der nordrhein-westfälischen Landesplanung 
haben die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-
Lippe umfassende Gutachten zu den historischen Kultur-
landschaften dieses Bundeslandes auf Landes- und auf 
Regionalplanebene erarbeitet. Die darin verwendete Me-
thodik kann auf andere Bundesländer übertragen werden. 

Vereinzelt existieren Fachbeiträge bereits auch auf der 
kommunalen Ebene, wie zu Flächennutzungsplänen und 
zu Landschaftsplänen.

Alle Fachbeiträge sind online abrufbar unter: �  
www.kulturlandschaftsentwicklung-nrw.lvr.de bzw.�  
https://www.lwl-dlbw.de/de/publikationen/kulturland-
schaft/.

Digitale Dienste

Die jeweiligen Denkmallisten liegen vielerorts digital vor 
und sind über Webseiten mit einem geografischen Infor-
mationssystem (GIS), in denen Denkmäler verortet sind, 
abrufbar.

Zum Thema Kulturlandschaft geben für Nordrhein-Westfa-
len folgende wissenschaftlich fundierte Portale Auskunft:

LVR-KuLaDig (Kultur.Landschaft.Digital) ist das Informa-
tionssystem zur historischen Kulturlandschaft des Land-
schaftsverbands Rheinland. �  
https://www.kuladig.de/

LWL-GeodatenKultur ist das Informationssystem des Land-
schaftsverbands Westfalen-Lippe. In ihm finden sich Infor-
mationen zum dortigen bau- und landschaftskulturellen 
Erbe. �  
https://www.lwl.org/geodatenkultur/start

Das Landesamt für Natur-, Umwelt- und Verbraucher-
schutz NRW (LANUV) führt verschiedene Kataster, u. a. ein 
Biotop- und ein Alleen-Kataster.�  
https://www.lanuv.nrw.de�  
https://linfos.naturschutzinformationen.nrw.de/atlinfos/
de/atlinfos.extent

Geotopkataster. In ihm finden sich Geotope in Nordrhein-
Westfalen. Ansprechpartner ist der Geologischer Dienst. �  
https://www.gd.nrw.de

Geoportal Nordrhein-Westfalen. Es enthält unterschiedli-
che Informationen und Grundlagendaten.�  
https://www.geoportal.nrw/?activetab=portal 

http://www.kulturlandschaftsentwicklung-nrw.lvr.de
https://www.lwl-dlbw.de/de/publikationen/kulturlandschaft/
https://www.lwl-dlbw.de/de/publikationen/kulturlandschaft/
https://www.kuladig.de/
https://www.lwl.org/geodatenkultur/start
https://www.lanuv.nrw.de
https://linfos.naturschutzinformationen.nrw.de/atlinfos/de/atlinfos.extent
https://linfos.naturschutzinformationen.nrw.de/atlinfos/de/atlinfos.extent
https://www.gd.nrw.de
https://www.geoportal.nrw/?activetab=portal
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Literatur

Über die gängigen Online-Portale und die allgemeine Li-
teratur hinaus sind weitere Hinweise oftmals in der Orts-
literatur zu finden, die jedoch quellenkritisch gelesen 
werden müssen. Lokale Büchereien sowie Heimat- und 
Geschichtsvereine sammeln entsprechende Literatur zur 
Heimatgeschichte, Ortsgeschichte, Baugeschichte oder zu 
lokalen geografischen oder naturkundlichen Schriften. Für 
jedes Bundesland und auch Teilgebiete und größere Orte 
liegen mittlerweile Landes- und Regionalbibliografien vor. 
So erschließt z. B. die NRW-Bibliografie online einen gro-
ßen Teil der Regional- und Ortsliteratur des Bundeslandes 
seit 1982. Vertiefende Literaturstudien sind in Fachbiblio-
theken, beispielsweise der Denkmalfachämter, möglich. 
Oft können gezielte Hinweise vor Ort erlangt werden. Hier 
empfehlen sich neben den Bibliotheken der Fachinstitu-
tionen die Hochschulbibliotheken. 

Mithilfe der Deutschen Digitalen Bibliothek (DDB) sind 
Millionen von Objekten aus allen Kultursparten und allen 
Gattungen kostenfrei recherchierbar Die DDB kooperiert 
hierzu mit Archiven, Bibliotheken, Museen und Denkmal-
pflege- und Forschungsinstitutionen, deren Bestände und 
Sammlungen die DDB online sichtbar macht:�  
https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de.

Kartenquellen

Die zuständigen Katasterbehörden haben meist eigene Kar-
tensammlungen oder können auf überregionale Archive 
verweisen, wo Kartenmaterial vorhanden ist (z. B. Staats- 
und Landesarchive). Das Landesarchiv NRW bietet bereits 
eine Vielzahl von digitalisierten Karten und weiteren Doku-
menten aus den Archiven Nordrhein-Westfalens an:	  
https://www.archive.nrw.de/landesarchiv-nrw.

Die Erschließung von topografischen Kartenquellen ist 
über die Landesvermessungsämter möglich, die die frü-
heren flächendeckenden kartografischen Erfassungen 
(Landesaufnahmen des frühen 19.  Jahrhunderts), die to-
pografischen Karten in ihren Zeitschnitten bis heute sowie 
frühe Luftbildaufnahmen aus der 1.  Hälfte des 20.  Jahr-
hunderts aufbewahren und erschließen. In NRW  stehen 
die grundlegenden historischen Kartenwerke (Tranchot, 
v.  Müffling, Preußische Uraufnahme, Preußische Neu-
aufnahme u. a.) in TIM-online zur Verfügung:	  
https://www.tim-online.nrw.de/tim-online2/	  
und werden zudem als Web Map Service (WMS) im GEO-
portal.NRW zur Verfügung gestellt: GEOportal.NRW.

Eine wichtige Quelle speziell zur historischen Entwicklung 
von Städten in NRW stellt der Rheinische Städteatlas dar. 

Er ist über das LVR-Portal Rheinische Geschichte abrufbar:  
https://www.tim-online.nrw.de/tim-online2/. Für West-
falen-Lippe ist der Städteatlas auf dem Portal der Histori-
schen Kommission für Westfalen abrufbar: https://www.
historische-kommission.lwl.org/de/projekte/abgeschlos-
sene-projekte/westfalischer-stadteatlas/.

4.2	 Erfassung der drei Erbebereiche

4.2.1	 Vorbemerkung

Für das archäologische, das baukulturelle und das land-
schaftskulturelle Erbe werden die Arbeitsschritte differen-
ziert nach folgenden Leistungen dargestellt:

•	Grundlagenermittlung und Auswertung vorhandener 
Unterlagen sowie 

•	Geländeerhebungen, zusätzliche Untersuchungen und 
Fachgutachten

Eine weitere Differenzierung erfolgt nach den Planungs- 
und Bearbeitungsebenen. Dies sind die übergeordne-
ten Ebenen der Landes- und Regionalplanung sowie der 
Raumverträglichkeitsprüfung und die Zulassungsebene, 
die für immissionsschutzrechtliche Kontrollerlaubnisse, 
Planfeststellungsverfahren, Plangenehmigungen sowie 
Flächennutzungspläne und Bebauungspläne anzuneh-
men ist. 

An dieser Stelle kann nur ein Überblick über die Methoden 
zur Erfassung und Bewertung des kulturellen Erbes gege-
ben werden. Daher finden sich in den nachfolgenden Kapi-
teln zu den jeweiligen Erbebereichen Hinweise auf weiter-
führende Literatur. 

Bild  21: Zitadelle, Jülich

https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de
https://www.archive.nrw.de/landesarchiv-nrw
https://www.tim-online.nrw.de/tim-online2/
https://www.geoportal.nrw/?activetab=portal
https://www.tim-online.nrw.de/tim-online2/
https://www.historische-kommission.lwl.org/de/projekte/abgeschlossene-projekte/westfalischer-stadteatlas/
https://www.historische-kommission.lwl.org/de/projekte/abgeschlossene-projekte/westfalischer-stadteatlas/
https://www.historische-kommission.lwl.org/de/projekte/abgeschlossene-projekte/westfalischer-stadteatlas/
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4.2.2	 Archäologisches Erbe

Erfassungs- und Bewertungsgegenstand des archäologi-
schen Erbes sind die als Denkmäler gesetzlich geschützten 
Fundstellen und Bodendenkmäler sowie die vermuteten 
Bodendenkmäler, archäologischen Fundstellen mit wei-
tergehender Befunderwartung und die Gewässerauenbe-
reiche, Feucht-, Nass- und Moorböden mit Archivfunktion 
für die Kultur- bzw. Kulturlandschaftsgeschichte.

Weitergehende Hinweise zur methodischen Bearbeitung 
des archäologischen Erbes finden sich beispielsweise in:

•	Handreichung für die Erstellung eines Bodendenkmal-
pflegerischen Fachbeitrags, LVR-Amt für Bodendenk-
malpflege im Rheinland (Kontakt: bodendenkmalpflege 
@lvr.de).

Grundlagenermittlung und Auswertung 
vorhandener Unterlagen

Landes- und Regionalplanebene, 
Raumverträglichkeitsprüfung

Auf Landes- und Regionalplanebene werden für das ar-
chäologische Erbe die kulturlandschaftlichen Fachbeiträ-
ge zur Landes- bzw. Regionalplanung herangezogen und 
entsprechend ausgewertet. Hier finden sich beispielswei-
se Hinweise zu bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen 
und kulturlandschaftsprägenden Bodendenkmälern. Ge-
hen im Rahmen der Beteiligung der zuständigen Behörden 
und insbesondere der archäologischen Denkmalfachäm-
ter im Rahmen des Scopings oder im Beteiligungsverfah-
ren zusätzliche Hinweise zum archäologischen Erbe ein, 
so werden diese im weiteren Verfahren im Umweltbericht 
ergänzt und entsprechend berücksichtigt.

Bild  22: Jungsteinzeitliches Grab der Trichterbecherkultur, Heek-Nienborg

Zulassungsebene (Planfeststellung, Bauleitplanung, 
gebundene Genehmigung) 

Auf der Zulassungsebene können im ersten Schritt, soweit 
vorhanden, die kulturlandschaftlichen Fachbeiträge der 
Landes- und Regionalplanung herangezogen werden, um 
erste Hinweise zum archäologischen Erbe für den Unter-
suchungsraum zu bekommen. Grundsätzlich ist darüber 
hinaus für diese Ebene, bei der es um die Ermittlung der 
Umweltauswirkungen konkreter Vorhaben geht, immer 
eine detaillierte Erfassung von Bodendenkmälern, ver-
muteten Bodendenkmälern, archäologischen Fundstellen 
mit weitergehender Befunderwartung sowie Gewässerau-
enbereichen, Feucht-, Nass- und Moorböden mit Archiv-
funktion für die Kultur- bzw. Kulturlandschaftsgeschichte 
erforderlich.

Zu den Schritten der Grundlagenerhebung gehören:

•	 Auswertung der Aussagen in den kulturlandschaftlichen 
Fachbeiträgen zur Landes- bzw. Regionalplanung, bei-
spielsweise zu bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen 
und kulturlandschaftsprägenden Bodendenkmälern. 

•	Ermittlung und Beschreibung von bekannten Boden-
denkmälern, vermuteten Bodendenkmälern, archäo-
logischen Fundstellen mit weitergehender Befunder-
wartung sowie Gewässerauenbereichen bzw. Feucht-, 
Nass- und Moorböden mit Archivfunktion für die Kultur- 
bzw. Kulturlandschaftsgeschichte im Untersuchungsge-
biet durch Auswertung von Denkmallisten und Archiv-
daten der Denkmalfachämter und anderer Stellen, von 
einschlägiger Literatur, von historischen Karten und ggf. 
Schriftquellen, von Luftbildern und Laserscandaten so-
wie von geologischen und bodenkundlichen Karten. 

•	Ermittlung und Beschreibung von Vorbelastungen bzw. 
Störungen des Untergrundes (Altlasten, Kampfmittel, 
Unterkellerungen, Kies-, Sand-, Lehmentnahmegru-
ben etc.) durch Auswertung von Daten der Denkmalbe-
hörden, der Denkmalfachämter, der Kommunen, der 
Kreise, der Bezirksregierungen und anderer kundiger 
Institutionen sowie der Literatur.

•	Kartierung der erhobenen Daten auf eine Kartengrund-
lage in möglichst großem Maßstab (mind. 1:5.000, bes-
ser auf Flurkarten oder Katasterkarten 1:1.000 o.  ä.) 
mit Darstellung der beabsichtigten planerischen Inan-
spruchnahme, insbesondere der geplanten vorhaben-
seitigen Bodeneingriffe und sonstigen Einwirkungen 
auf den Untergrund.

•	Um einen Eindruck vom Erscheinungsbild und der Aus-
prägung des archäologischen Erbes im Plangebiet zu 
erhalten, sind Begutachtungen von Bodendenkmälern 
mit obertägig erkennbaren Teilen im Rahmen von Ge-
ländebegehungen sinnvoll. 

mailto:bodendenkmalpflege@lvr.de
mailto:bodendenkmalpflege@lvr.de
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•	Vorschlag erforderlicher Geländeerhebungen zur Über-
prüfung bzw. Konkretisierung von zu erwartenden 
Bodendenkmälern, vermuteten Bodendenkmälern, 
archäologischen Fundstellen mit weitergehender Be-
funderwartung und Gewässerauenbereichen, Feucht-, 
Nass- und Moorböden mit Archivfunktion für die Kul-
tur- bzw. Kulturlandschaftsgeschichte. 

•	Das Ergebnis der Grundlagenermittlung und der Vor-
schlag erforderlicher Geländeerhebungen ist unter 
Einbeziehung der Denkmalbehörden mit dem Denk-
malfachämtern abzustimmen. 

•	Besteht nach fachlicher Einschätzung eine weiterge-
hende Erwartung von Bodendenkmälern, vermuteten 
Bodendenkmälern, archäologischen Fundstellen mit 
weitergehender Befunderwartung oder Gewässer-
auenbereichen, Feucht-, Nass- und Moorböden mit 
Archivfunktion für die Kultur- bzw. Kulturlandschafts-
geschichte oder ist die spezifische Betroffenheit der-
artiger Elemente durch die zu erwartenden Auswir-
kungen eines Vorhabens konkret zu ermitteln, ist unter 
Einbeziehung der Denkmalbehörden frühzeitig mit den 
Denkmalfachämtern zu klären, ob weitergehende Er-
hebungen im Rahmen eines Fachgutachtens erforder-
lich sind.

Geländeerhebungen, zusätzliche Untersuchungen 
und Fachgutachten

Landes- und Regionalplanebene, 
Raumverträglichkeitsprüfung 

Um einen Eindruck vom Erscheinungsbild und der Aus-
prägung des archäologischen Erbes im Plangebiet zu er-
halten, sind Begutachtungen von Bodendenkmälern mit 
obertägig erkennbaren Teilen im Rahmen von Geländebe-
gehungen sinnvoll. 

Unter Einbeziehung der Denkmalbehörden ist mit den Denk-
malfachämtern zu klären, ob weitergehende Untersuchun-
gen im Rahmen eines Fachgutachtens notwendig sind.

Zulassungsebene (Planfeststellung, Bauleitplanung, 
gebundene Genehmigung)

Sofern sich aus der Grundlagenermittlung Hinweise auf 
Bodendenkmäler, vermutete Bodendenkmäler, archäolo-
gische Fundstellen mit weitergehender Befunderwartung 

Bild  23: Wasserschloss Steinfurt, Steinfurt-Burgsteinfurt
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oder Gewässerauenbereiche, Feucht-, Nass- und Moor-
böden mit Archivfunktion für die Kultur- bzw. Kulturland-
schaftsgeschichte im Untersuchungsraum ergeben, sind 
deren konkrete Ausprägung, Abgrenzung und Qualität durch 
entsprechende Geländemaßnahmen zu ermitteln, um die zu 
erwartenden Auswirkungen einer Planung bzw. eines Vorha-
bens auf das archäologische Erbe bestimmen zu können. Da 
das archäologische Archiv obertägig meist nicht in Erschei-
nung tritt, fast grundsätzlich nur ausschnitthaft bekannt ist 
und man auch die Ausprägung, Ausdehnung und Qualität be-
reits bekannter Objekte in der Regel nicht vollständig kennt, 
sind Geländemaßnahmen zur Ermittlung bzw. Konkretisie-
rung des archäologischen Erbes in der Regel unerlässlich.

Archäologische bzw. geoarchäologische Geländemaßnah-
men unterliegen der Erlaubnispflicht gemäß den Denkmal-
schutzgesetzen der Länder und sind den einschlägigen Richt-
linien der Denkmalfachämter entsprechend durchzuführen. 

Zu den Geländeerhebungen können gehören:

•	Geländebegehungen zwecks Überprüfung bzw. Kon-
kretisierung von im Zuge der Grundlagenermittlung 
festgestellten Bodendenkmälern, vermuteten Bo-
dendenkmälern, archäologischen Fundstellen mit 
weitergehender Befunderwartung und Gewässer-
auenbereichen, Feucht-, Nass- und Moorböden mit 
Archivfunktion für die Kultur- bzw. Kulturlandschafts-
geschichte im Gelände auf morphologische Hinweise, 
moderne Störungen u. ä. mit Dokumentation durch 
textliche Erläuterungen sowie aussagefähige Fotos und 
ggf. Kartierung;

•	archäologische Oberflächenprospektionen (nach vor-
heriger Klärung des Bodenaufbaus mittels Geoson-
dagen) zwecks Auffindung und Bewertung von Ober-
flächenfunden mit Aussagewert für das unterirdische 
archäologische Archiv durch Begehungen, Einmessung 
und Kartierung von Funden sowie archäologische Son-
dageschnitte zur Konkretisierung der Befundsituation 
einschließlich Fundbearbeitung und Dokumentation;

Bild  24: Auf dem Luftbild erkennbare Gebäudestrukturen der Lager
baracken aus dem 1. Weltkrieg, Neuenkirchen-St. Arnold

•	geoarchäologische Bohrungen mittels Pürckhau-
er- bzw. Peilstangenbohrgerät oder großvolumigeren 
Kernbohrungen zwecks Klärung des Untergrundauf-
baus bzw. Entnahme von archäobotanischen Proben 
einschließlich Ansprache und Dokumentation;

•	geoarchäologische Sondageschnitte mittels Großbag-
ger, Minibagger oder von Hand zwecks Überprüfung 
bzw. Konkretisierung archäologischer Befundsituatio-
nen im Kontext der landschaftsgeschichtlichen Unter-
grundsituation;

•	geophysikalische Prospektionsmaßnahmen mit – je 
nach Fragestellung und Bodenverhältnissen – geeig-
neter Methodik wie Erdwiderstandmessungen, Magne-
tikmessungen, Georadar zwecks Auffindung bzw. Kon-
kretisierung von Befundstrukturen des unterirdischen 
archäologischen Archivs;

•	 archäologische Sondageschnitte, Sachverhaltsermitt-
lung bzw. „harte Prospektion“ (also das Aufdecken exem-
plarischer kleiner oder größerer Flächen ohne vollstän-
dige archäologische Untersuchung) mittels Großbagger, 
Minibagger oder von Hand zwecks Überprüfung bzw. 
Konkretisierung archäologischer Befundsituationen.

Für die Erarbeitung eines Fachgutachtens sind folgende 
Punkte verbindlich:

•	Das Fachgutachten besteht immer aus einer eigenstän-
digen Grundlagenermittlung, ihrer Auswertung, ggf. 
dem Vorschlag und der Durchführung konkreter Ge-
ländeerhebungen, die zur Überprüfung bzw. Konkreti-
sierung zu erwartender Elemente des archäologischen 
Erbes sowie der Darstellung des Ergebnisses vor dem 
Hintergrund der zu erwartenden vorhabenbezogenen 
Auswirkungen erforderlich sind.

•	Fachgutachten sind konzeptionell und inhaltlich mit 
dem Denkmalfachamt abzustimmen.

•	Das Ergebnis der Grundlagenermittlung und der Vor-
schlag erforderlicher Geländeerhebungen sollten mit 
dem Denkmalfachamt abgestimmt werden. 

•	Die Durchführung von Geländeerhebungen erfolgt auf 
der Grundlage entsprechender Konzepte nach Maßga-
be einer denkmalrechtlichen Erlaubnis.

•	Bei Bodendenkmälern und vermuteten Bodendenk-
mälern mit obertägigem Erscheinungsbild sollen durch 
Analyse der visuellen, strukturellen, funktionalen und 
ideellen/assoziativen Raumbezüge auch immer mögli-
che kulturlandschaftsprägende Wirkung und Wirkungs-
räume ermittelt werden.

Das abschließende Gutachten, das die Grundlagenermitt-
lung und die Geländeerhebungen sowie ihre Ergebnisse 
in Bezug auf die Betroffenheit des archäologischen Erbes 
darstellt, ist unter Einbeziehung der Denkmalbehörden 
mit den Denkmalfachämtern abzustimmen.




